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AMTLICHER TEIL 
 

3. ÄNDERUNG DER SATZUNG DES  
ZWECKVERBANDES WASSERVERSORGUNG UND ABWASSERENTSORG UNG  

DER WESTUCKERMARK (ZVWU) ÜBER DIE ERHEBUNG VON BENU TZUNGSGEBÜHREN  
UND KOSTENERSTATTUNGEN FÜR DIE ENTWÄSSERUNG FÜR DAS   

VERBANDSMITGLIED ABWASSER TEMPLIN (GS TEMPLIN) VOM 02. DEZEMBER 2014 
 

Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 16. November 2017 wird die Satzung des Zweckverbandes Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung der Westuckermark (ZVWU) über die Erhebung von Benutzungsgebühren und Kos-
tenerstattungen für die Entwässerung für das Verbandsmitglied Abwasser Templin (GS Templin) wie folgt geändert: 
 

1. § 1 Allgemeines  
 

§ 1 Absatz (1) wird gestrichen und wie folgt neu gefasst: 
 

(1) Der ZVWU betreibt öffentliche Abwasseranlagen 
a) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung in der Stadt Templin einschließlich der Ortsteile Hammelspring, 

Herzfelde, Hindenburg, Klosterwalde und Röddelin 
b) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung; Ortsteil Groß Dölln 
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c) zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung in der Stadt Templin einschließlich der Ortsteile Ahrensdorf, 
Beutel, Densow, Gandenitz, Gollin, Groß Dölln, Grunewald, Hammelspring, Herzfelde, Hindenburg, Kloster-
walde, Röddelin, Storkow, Vietmannsdorf 

d) zur zentralen Ableitung von Niederschlagswasser in der Stadt Templin einschließlich der Ortsteile 
 

 als jeweils selbständige öffentliche Einrichtung nach Maßgabe der  Abwasserbeseitigungssatzung des 
ZVWU für das Verbandsmitglied Abwasser Templin. 

 „Stadt Templin“ im Sinne dieser Satzung bezeichnet das Gebiet der Stadt Templin ohne Ortsteile. 
 

Anlage 2 Gebühren und Sätze  
 

Gebührentarif zu § 4 Mengengebühren und Grundgebühren 
 

(1) Die Grundgebühren für die Vorhaltung der Einleitung von Abwasser betragen:  
       

a) aus nicht leitungsgebundenen  Entwässerungseinrichtungen (dezentrales Schmutzwasser)   
 

WZ-Nenndurchfluss:  bis Q3 2,5 (Qn 1,5) 2,00 EUR/Monat  
    bis Q3 4,0 (Qn 2,5) 5,00 EUR/Monat  
    bis Q3 10  (Qn 6,0) 7,00 EUR/Monat  
    größer Q3 10 (Qn 6,0) 9,00 EUR/Monat  

 

b) aus leitungsgebundenen Entwässerungseinrichtungen (zentrales Schmutzwasser) 
 

für den Ortsteil Groß Dölln  
je angeschlossenem Grundstück    20,00 EUR/Monat  
 

für die zentralen öffentlichen Anlagen 
Stadt Templin einschließlich der Ortsteile Herzfelde,  
Hindenburg, Klosterwalde, Hammelspring und    
Röddelin           0,00   EUR/Monat.  
 

(2) Die Mengengebühren für das Einleiten von Abwasser aus leitungsgebundenen Entwässerungseinrichtungen (zentra-
les Schmutzwasser) betragen: 
 

a) für die Stadt Templin einschließlich Ortsteile  
    Hammelspring, Herzfelde, Hindenburg, Klosterwalde   
    und Röddelin        2,17 EUR je m³   
 

b)  für den Ortsteil Groß Dölln      2,54 EUR je m³   
 

Grundlage für die Berechnung ist die dem Grundstück zugeführte Wassermenge nach § 3 Absatz 2 a. 
 

(3) Die Mengengebühren für das Einleiten von Abwasser aus nicht leitungsgebundenen Entwässerungseinrichtungen 
(dezentrales Schmutzwasser) betragen: 
 

a) für Fäkalien aus abflusslosen Sammelgruben  
 

für die Stadt Templin einschließlich der Ortsteile Ahrensdorf, Beutel, Densow, Gandenitz, Gollin, Groß Dölln, Grunewald, 
Hammelspring, Herzfelde, Hindenburg, Klosterwalde, Röddelin, Storkow, Vietmannsdorf 
 

         4,38 EUR je m³ 
 

Grundlage für die Berechnung ist die dem Grundstück zugeführte Wassermenge nach § 3 Absatz 2 a. 
 
b) für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen nach dem Stand der Technik einschließlich Transportleistung  
 

       23,73 EUR je m³ 
 

Grundlage für die Berechnung ist der tatsächliche Fäkalschlammanfall nach § 3 Absatz 9. 
 

c) Der Zuschlag für den Einsatz des Spezialfahrzeuges beträgt: 
 

11,00 EUR je m³  
 

Grundlage für die Berechnung ist die dem Grundstück zugeführte Wassermenge nach § 3 Absatz 2 a. 
 

(4) Die Mengengebühr für eingeleitetes Niederschlagswasser beträgt    
 

         1,16 EUR je m³  
 

Für die berechtigte bzw. vom ZVWU genehmigte und festgestellte nicht genehmigte Einleitung von Niederschlagswasser 
und / oder dem Grundstück sonstig zugeführtem Wasser in die Schmutzwasserkanalisation wird die Schmutzwasserge-
bühr nach Absatz (2)  berechnet. 
 

Grundlage für die Berechnung von eingeleitetem Niederschlagswasser ist die ermittelte Niederschlagswassermenge 
nach § 3 Absatz 2 b. 
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Dem Grundstück sonstig zugeführte Wassermengen werden geschätzt, soweit sie nicht durch Wasserzähler, die den An-
forderungen dieser Satzung entsprechen, gemessen werden. 
 

Kostenerstattungssatz zu § 10 Absatz 2 
 
 

Der Satz der Kostenerstattung beträgt                           114,97 EUR pro laufenden Meter .  
 

Die Änderungen treten zum 01. Januar 2018 in Kraft.  
 

Templin, den  17.11.2017 
 
 
 

gez. Bernd Riesener  
hauptamtlicher Verbandsvorsteher 
 

20. ÄNDERUNG DER SATZUNG ÜBER DEN ANSCHLUSS AN DIE 
ÖFFENTLICHE WASSERVERSORGUNGSANLAGE UND DIE VERSORG UNG DER  

GRUNDSTÜCKE MIT WASSER IM VERSORGUNGSGEBIET DES  
ZWECKVERBANDES WASSERVERSORGUNG UND  

ABWASSERENTSORGUNG DER WESTUCKERMARK (ZVWU)  
VOM 23. NOVEMBER 2001 (WVS) 

 

Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 16. November 2017 wird die Anlage 7 wie folgt geändert: 
 

Anlage 7 der Satzung über den Anschluss an die öffe ntliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der 
Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) i m Versorgungsgebiet des ZVWU – BAUKOSTENZU-
SCHUSS -, gültig ab 01. Januar 2018 
 

Im Zusammenhang mit der Herstellung von Trinkwasserhausanschlüssen ist für die Herstellung und Zurverfügungstel-
lung der der örtlichen Versorgung dienenden Verteilungsanlagen ein Baukostenzuschuss durch die Anschlussnehmer zu 
zahlen.  
 
Der Baukostenzuschuss wird als Pauschalbetrag auf Grundlage der Grundstücks- bzw. Straßenfrontlänge in Ansatz ge-
bracht. 
 

Der Pauschalbetrag wird jährlich entsprechend der aktuellen Ist-Kosten des vorletzten Kalenderjahres neu berechnet. 
 

Er beträgt  49,31  EUR/m 
Straßen- bzw. Grundstücksfrontlänge. 

 

Die Berechnung des Baukostenzuschusses erfolgt zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer mit dem jeweils gültigen 
Steuersatz.   
 

Die Änderungen treten am 01. Januar 2018 in Kraft.  
 

Templin, den  17.11.2017 
 
 
 

gez. Bernd Riesener  
hauptamtlicher Verbandsvorsteher 
 

BESCHLUSS ÜBER DEN JAHRESABSCHLUSS 2014 DES  
NORD-UCKERMÄRKISCHEN WASSER- UND ABWASSERVERBANDES (NUWA) 

 

Hiermit wird bekannt gegeben, dass die Verbandsversammlung des Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserver-
bandes (NUWA) in ihrer Beratung am 08.11.2017 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 einstimmig festge-
stellt hat. Der Jahresgewinn 2014 in Höhe von 265.833,95 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 

Die Mitglieder der Verbandsversammlung beschlossen, dem Verbandsausschuss und dem Verbandsvorsteher für das 
Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. Der von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG geprüfte Jahresabschluss 2014 
einschließlich Bestätigungsvermerk sowie das Protokoll der Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 08.11.2017 lie-
gen nach Bekanntmachung eine Woche lang öffentlich zur Einsichtnahme in der Geschäftsstelle des Nord-
Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverbandes, Freyschmidtstraße 20 in Prenzlau, aus. 
 

Prenzlau, den 29.11.2017                                                
 

Der Verbandsausschuss 
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BESCHLUSS ÜBER DEN JAHRESABSCHLUSS 2015 DES  
NORD-UCKERMÄRKISCHEN WASSER- UND ABWASSERVERBANDES (NUWA) 

 

Hiermit wird bekannt gegeben, dass die Verbandsversammlung des Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserver-
bandes (NUWA) in ihrer Beratung am 08.11.2017 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 einstimmig festge-
stellt hat. Der Jahresgewinn 2015 in Höhe von 210.637,79 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 

Die Mitglieder der Verbandsversammlung beschlossen, dem Verbandsausschuss und dem Verbandsvorsteher für das 
Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. Der von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG geprüfte Jahresabschluss 2015 
einschließlich Bestätigungsvermerk sowie das Protokoll der Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 08.11.2017 lie-
gen nach Bekanntmachung eine Woche lang öffentlich zur Einsichtnahme in der Geschäftsstelle des Nord-
Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverbandes, Freyschmidtstraße 20 in Prenzlau, aus. 
 

Prenzlau, den 29.11.2017                                                
 

Der Verbandsausschuss 
 

BEITRAGS– UND GEBÜHRENSATZUNG 
ZUR SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG DES  

ZWECKVERBANDES OSTUCKERMÄRKISCHE WASSERVERSORGUNG  
UND ABWASSERBEHANDLUNG - ZOWA - 

VOM 05.12.2017 
 

Auf Grund der §§ 15 S. 4 und 18 S. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.07.2014 (GVBl.I/14, [Nr. 32]), der §§ 3 und 12 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit vom 10.07.2014 (GVBl. I Nr. 32), der §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl.I/04, [Nr. 
08], S.174), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit vom 
10.07.2014 (GVBl. I Nr. 32) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Ostuckermärkische Wasserversorgung 
und Abwasserbehandlung in ihrer Sitzung vom  05.12.2017 die folgende Satzung beschlossen: 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

I. Allgemeines 
 

§ 1 Allgemeines 
 

II. Anschlussbeitrag 
 

§  2 Grundsatz 
 

§  3 Gegenstand der Anschlussbeitragspflicht 
 

§  4 Beitragsmaßstab 
 

§  5 Beitragssatz 
 

§  6 Entstehung der Beitragspflicht 
 

§  7 Beitragspflichtige 
 

§  8 Kostenersatz für weitere Grundstücksanschlüsse 
 

§  9 Fälligkeit der Beitragsschuld 
 

§ 10 Ablösung, Vorausleistungen 
 

III. Benutzungsgebühren 
 

§ 11 Benutzungsgebühren 
 

§ 12 Gebührenmaßstäbe und –sätze Häusliches Schmutzwasser 
 

§ 13 Gebührenmaßstäbe und –sätze Nichthäusliches Schmutzwasser 
 

§ 14 Ermittlung des gebührenpflichtigen Frischwasserverbrauchs 
 

§ 15 Kostenersatz für Überwachung 
 

§ 16 Verwaltungsgebühr 
 

§ 17 Beginn und Ende der Gebührenpflicht 
 

§ 18 Festsetzung und Fälligkeit der Gebühr 
 

§ 19 Gebühren- und Abgabepflichtige 
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IV. Schlussbestimmungen 
 

§ 20 Auskunftspflichten 
 

§ 21 Datenverarbeitung 
 

§ 22 Ordnungswidrigkeiten 
 

§ 23 Unbedenklichkeit 
 

§ 24 Inkrafttreten 
 

I. Allgemeines 
 

§ 1 Allgemeines  
 

(1) Der Zweckverband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung  
 

a) Beiträge zur Deckung seines Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Erneuerung und 
Verbesserung der zentralen öffentlichen Schmutzwasseranlage einschließlich der Kosten für die Herstel-
lung des ersten Grundstücksanschlusses (Anschlussbeiträge).  

 

 b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse, die nicht zur zentralen öffentlichen 
Schmutzwasseranlage gehören. 

 

 c) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der zentralen und der dezentralen öffentlichen Schmutz-
wasseranlage (Schmutzwassergebühren).  

 

(2) Der Aufwand wird bestimmt durch den durchschnittlichen Aufwand für die gesamte zentrale öffentliche Schmutz-
wasseranlage. 

 

II. Anschlussbeitrag 
 

§ 2 
Grundsatz 

 

(1) Der Zweckverband erhebt gemäß § 8 KAG zum teilweisen Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaf-
fung, Erweiterung, Erneuerung und Verbesserung der zentralen öffentlichen Schmutzwasseranlage und als Ge-
genleistung für die durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen wirtschaftlichen Vorteile einen Beitrag. 

 

(2) In dem Anschlussbeitrag wird der Aufwand zur Herstellung der Grundstücksanschlüsse einbezogen. Die Kosten-
erstattung für weitere Grundstücksanschlüsse bestimmt sich nach § 8 dieser Satzung. 

 

(3) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 

§ 3  
Gegenstand der Anschlussbeitragspflicht  

 

(1) Gegenstand der Beitragspflicht sind Grundstücke, die an die zentrale öffentliche Schmutzwasseranlage angeschlos-
sen werden können oder angeschlossen sind und für die 

 

a) eine bauliche, gewerbliche oder vergleichbar sonstige  Nutzung festgesetzt ist, bei der Schmutzwasser anfällt 
oder anfallen kann, sobald sie bebaut oder gewerblich bzw. vergleichbar in sonstiger Weise genutzt werden dür-
fen, 

b) eine bauliche, gewerbliche oder vergleichbare sonstige Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie innerhalb eines 
im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen und bebaubar oder gewerblich bzw. in vergleichbarer sonstiger 
Weise so nutzbar  sind, dass Schmutzwasser anfällt oder anfallen kann oder wenn sie im Außenbereich tatsäch-
lich so baulich genutzt werden, dass Schmutzwasser anfällt oder anfallen kann. 

 

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grund-
buch jeder zusammenhängende Grundbesitz desselben Eigentümers, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit 
bildet.  

 

§ 4  
Beitragsmaßstab 

 

(1) Der Anschlussbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Flächenbeitrag berechnet. 
  

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages werden für das erste Vollgeschoss 25% und für jedes 
weitere Vollgeschoss 12,5 % der anrechenbaren Grundstücksfläche in Ansatz gebracht  
Als Vollgeschoss im Sinne dieser Satzung gelten Vollgeschosse nach § 2 Abs. 4 der Brandenburgischen Bauord-
nung, in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.September 2008 – GVBl. I S. 226. 
 

(3) Als anrechenbare Grundstücksfläche gilt: 
 

a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Fläche, wenn für das Grundstück 
im Bebauungsplan eine bauliche, gewerbliche oder eine vergleichbare sonstige Nutzung festgesetzt ist; 
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b) bei Grundstücken, die teilweise im Bereich eines Bebauungsplanes, der für das Grundstück bauliche, gewerbli-
che oder eine vergleichbare sonstige Nutzung festlegt und mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks; bei Grundstücken, die teilweise im Bereich eines 
Bebauungsplanes, der insoweit bauliche, gewerbliche oder eine vergleichbare sonstige Nutzung festlegt und mit 
der Restfläche im Außenbereich liegen, die Fläche des Bebauungsplanes; 

 

c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils liegen (§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des Grundstücks, wenn sie baulich, gewerblich oder in ver-
gleichbarer sonstiger Weise nutzbar sind; 

 

d) bei Grundstücken, die über die Grenzen des im Zusammenhang bebauten Ortsteils hinausreichen, die Fläche im 
Bereich des im Zusammenhang bebauten Ortsteils, wenn sie baulich, gewerblich oder in vergleichbarer sonstiger 
Weise nutzbar ist; 

 

e) bei Grundstücken, die über die sich nach lit. b bis d ergebenden Grenzen hinaus bebaut, gewerblich oder in ver-
gleichbarer sonstiger Weise nutzbar sind, 

 

aa) und die mit einer Grundstücksgrenze an dem Straßenkanalgrundstück (Grundstück in dem der Straßenka-
nal verläuft) grenzen, die Fläche zwischen der dem Straßenkanalgrundstück zugewandten Grundstücks-
seite und einer dazu verlaufenden Parallelen, die in einer Tiefe verläuft, die der übergreifenden Bebauung 
oder Nutzung entspricht; 

 

bb) und die nicht an ein Straßenkanalgrundstück angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück gehö-
renden öffentlichen oder privaten Weg mit diesem verbunden sind, die Fläche zwischen der zu dem Stra-
ßenkanalgrundstück liegenden Grundstücksseite und einer dazu verlaufenden Parallelen, die in einer Tiefe 
verläuft, die der übergreifenden Bebauung oder Nutzung entspricht, wobei der das Grundstück verbinden-
de Weg bei der Berechnung unberücksichtigt bleibt; 

 

f) bei Grundstücken, für die die Nutzung als Friedhof festgesetzt ist, die Grundfläche der Baulichkeiten, bei deren 
Benutzung Schmutzwasser anfallen kann (gemessen an den Außenmauern), geteilt durch die Grundflächenzahl 
(=GRZ) 0,2, höchstens jedoch die Fläche des Buchgrundstücks. Die so ermittelte Grundstücksfläche ist diesen 
Baulichkeiten dergestalt zuzuordnen, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der 
Baulichkeiten verlaufen. Bei Überschreiten der Grundstücksgrenzen durch diese Zuordnung bzw. Überschnei-
dungen der nach Satz 2 zuzuordnenden Flächen erfolgt eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grund-
stück;  

 

g) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der Baulichkeiten, bei deren Benut-
zung Schmutzwasser anfallen kann, (gemessen an den Außenmauern) geteilt durch die Grundflächenzahl 
(=GRZ) 0,2, höchstens jedoch die Fläche des Buchgrundstücks. Die so ermittelte Grundstücksfläche ist diesen 
Baulichkeiten dergestalt zuzuordnen, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der 
Baulichkeiten verlaufen. Bei Überschreiten der Grundstücksgrenzen durch diese Zuordnung bzw. Überschnei-
dungen der nach Satz 2 zuzuordnenden Flächen erfolgt eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grund-
stück;  

  

h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch eine rechtsverbindliche Fachplanung (Planfest-
stellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zuge-
lassen ist, die Fläche des Grundstücks, auf die sich die rechtsverbindliche Fachplanung bezieht, wobei solche 
Flächen unberücksichtigt bleiben, die abwasserrelevant nicht nutzbar sind. 

 

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt: 
 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht: 
 

aa) die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 
 

bb) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen An-
lagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten im Sinne von § 11 Abs. 3 Baunutzungs-
verordnung (BauNVO), die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,3 geteilte höchstzuläs-
sige Gebäudehöhe, auf ganze Zahlen abgerundet; 

 

cc) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der bauli-
chen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebie-
ten im Sinne von § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO), die durch 3,5 und in allen anderen Bau-
gebieten die durch 2,3 geteilte Baumassenzahl auf ganze Zahlen abgerundet; 

 

dd) ist tatsächlich eine höhere als die nach den Buchstaben aa bis cc ermittelte Zahl der Vollgeschosse vor-
handen oder genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen; 

 

b) soweit kein Bebauungsplan besteht oder im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Gebäu-
dehöhe oder die Baumassenzahl bestimmt ist: 

 

aa) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, mindestens jedoch die 
Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse oder – soweit eine solche 
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Umgebungsbebauung nicht vorhanden ist – der nach den sonstigen baurechtlichen Vorschriften zulässi-
gen Vollgeschosse; 

 

bb) bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umge-
bung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse oder – soweit eine solche Umgebungsbebauung nicht 
vorhanden ist – der nach den sonstigen baurechtlichen Vorschriften zulässigen Vollgeschosse; 

 

c) bei Grundstücken, die bebaubar sind oder gewerblich bzw. in vergleichbarer sonstigen Weise genutzt werden 
dürfen, ohne dass eine Bebauung mit einem Vollgeschoss zulässig ist, die Zahl von einem Vollgeschoss; 

 

d) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschos-
se. Besteht ein Bauwerk nur aus einem Vollgeschoss (z. B. eine Hochregal-Lagerhalle oder andere eingeschos-
sige gewerblich oder industriell genutzte Werkhallen mit großer Geschosshöhe), so wird auf der Grundlage der 
Gebäudehöhe pro angefangene 3,50 m ein Vollgeschoss zugrunde gelegt, um die mit der Höhe des Bauwerks 
gesteigerte bauliche Ausnutzbarkeit des Grundstückes entsprechend dem größeren wirtschaftlichen Vorteil an-
gemessen zu berücksichtigen. 

 

e) bei tatsächlich bebauten oder gewerblich bzw. in vergleichbarer sonstiger Weise genutzten Grundstücken im Au-
ßenbereich, bei denen keine Bebauung vorhanden ist oder die vorhandene Bebauung kein Vollgeschoss er-
reicht, die Zahl von einem Vollgeschoss; 

 

(5) Sind auf einem Grundstück bauliche Anlagen mit unterschiedlicher Geschosszahl zulässig oder vorhanden, ist die 
höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend. 
 

§ 5 
Beitragssatz 

 

(1) Der Beitragssatz für die Herstellung und Anschaffung der zentralen öffentlichen Schmutzwasseranlage beträgt je 
Quadratmeter der nach § 4, Abs. 2 bis 4 ermittelten Grundstücksfläche  
 
bei einem Anschluss für Schmutzwasser  7,02 EUR/m² 

 

(2) Die Beitragssätze für die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen öffentlichen Schmutzwasseran-
lage werden im Einzelfall unter Angabe des Abgabentatbestandes in einer besonderen Satzung festgelegt. 

 

§ 6 
Entstehung der Beitragspflicht 

 

(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die betriebsfertige zentrale öffentliche Schmutzwasseranlage 
angeschlossen werden kann, frühestens mit dem Inkrafttreten der Satzung. 

 

§ 7  
Beitragspflichtige 

 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist. Der 
Erbbauberechtigte ist anstelle des Eigentümers Beitragsschuldner. 

 

Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an die Stelle des Eigentümers. 
 

Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21.09.1994 (BGBl. I, S. 2457) genannten natürlichen 
oder juristischen Personen des privaten und des öffentlichen Rechts. 
Die Beitragspflicht dieses Personenkreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages das Wahlrecht 
über die Bestellung eines Erbbaurechts oder den Ankauf des Grundstücks gemäß den §§ 15 und 16 des Sachenrechts-
bereinigungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen den Anspruch des Nutzers keine der nach dem Sachenrechtsbereini-
gungsgesetz statthaften Einreden und Einwendungen geltend gemacht worden sind; andernfalls bleibt die Beitragspflicht 
des Grundstückseigentümers unberührt. 
 

(2) Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil Beitragsschuldner. 

 

(3) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Abs. 1 Satz 2 auf dem Erbbaurecht, im Falle 
des Abs. 2 Satz 2 auf dem Wohnungs- oder dem Teileigentum. 

 

§ 8 
Kostenersatz für zusätzliche Grundstücksanschlüsse 

 

(1) Wird für ein Grundstück ein  weiterer zusätzlicher Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für 
das die Beitragspflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselbständigte Teilfläche ein 
weiterer zusätzlicher eigener Grundstücksanschluss an die zentrale öffentliche Schmutzwasseranlage hergestellt, 
so sind die Aufwendungen für die Herstellung dieses Grundstücksanschlusses in tatsächlicher Höhe nach § 10 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) zu erstatten.  

 Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie die Kosten der Unter-
haltung dieser weiteren zusätzlichen Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
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 Außerdem sind die Kosten der Grundstücksentwässerungsanlage zu erstatten, soweit der Verband diese Anlage her-
stellt. 

 

(2) Wird das Grundstück über ein Druckentwässerungssystem entwässert, gilt folgendes: Abs. 1 Satz 1 und 2 gelten 
entsprechend. Außerdem sind die Kosten der Hausanschlussleitung auf dem Grundstück (Abwasserdruckleitung) in 
der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 

 

(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Beendigung der erstattungspflichtigen Maßnahme. Die Maßnahme ist be-
endet, wenn der jeweilige Grundstücksanschluss betriebsfertig hergestellt oder beseitigt ist. Er wird einen Monat 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 

(4) Erstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheids Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das 
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte erstattungspflichtig. 
Mehrere Erstattungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an die Stelle des Eigentümers. 
 

Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21.09.1994 (BGBl. I, S. 2457) genannten natürli-
chen oder juristischen Personen des privaten und des öffentlichen Rechts. 
Die Beitragspflicht dieses Personenkreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages das Wahl-
recht über die Bestellung eines Erbbaurechts oder den Ankauf des Grundstücks gemäß den §§ 15 und 16 des Sachen-
rechtsbereinigungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen den Anspruch des Nutzers keine der nach dem Sachen-
rechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden und Einwendungen geltend gemacht worden sind; andernfalls bleibt die 
Beitragspflicht des Grundstückseigentümers unberührt. 

 

(5) Der Zweckverband kann vor Ausführung der Arbeiten Vorausleistungen in Höhe des voraussichtlichen Erstattungs-
anspruchs verlangen. 

 

(6) Der Erstattungsanspruch ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Abs. 3 Satz 2 auf dem Erbbau-
recht. 

 

§ 9  
Fälligkeit der Beitragsschuld  

 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 

§ 10 
Ablösung, Vorausleistungen 

 

(1) Der Anschlussbeitrag kann vor Entstehung der Beitragsschuld abgelöst werden. Der Betrag einer Ablösung be-
stimmt sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Beitrags. 

 

(2) Für den Einzelfall wird die Ablösung durch Vereinbarung zwischen dem Zweckverband und dem Beitragspflichtigen 
getroffen. 

 

(3) Der Zweckverband ist berechtigt, Vorausleistungen von insgesamt 70 v.H. auf die künftige Beitragsschuld zu ver-
langen, sobald mit der Durchführung einer Maßnahme zur Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Erneuerung oder 
Verbesserung der zentralen öffentlichen Einrichtung  begonnen worden ist. 

 

III. 
Benutzungsgebühren 
 

§ 11  
Benutzungsgebühren 

 

(1) Der Zweckverband erhebt zur Deckung der Kosten im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG Gebühren für 
 

a) das Einleiten, Fortleiten und Behandeln von Schmutzwasser (Inanspruchnahme der      zentralen öffentlichen 
Schmutzwasseranlage), 

 

b) das Entleeren, die Abfuhr und das Behandeln von Schmutzwasser aus Gruben (Inanspruchnahme der dezentra-
len Schmutzwasseranlage), 

 

c) das Einsammeln, Transportieren, die Annahme und das Behandeln von nichtsepariertem Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen (Inanspruchnahme der dezentralen Schmutzwasseranlage) 

 

(2) Die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen des Zweckverbandes wird über die Schmutzwassergebühren für das 
Einleiten von Schmutzwasser abgewälzt. 

 

§ 12 
 Gebührenmaßstäbe und –sätze 

Häusliches Schmutzwasser 
 

(1) Gebührenmaßstab für das Einleiten, Fortleiten und Behandeln von häuslichem   Schmutzwasser ist der nach § 14 
ermittelte Frischwasserverbrauch auf dem angeschlossenen Grundstück. Die Gebühr beträgt 
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pro m³ Frischwasserverbrauch  3,14 EUR. 
 

(2) Gebührenmaßstab für die Annahme und Behandlung von nicht separiertem Klärschlamm aus Kleinkläranlagen ist 
die Mengenangabe zum Schlammvolumen im Begleit- und Übernahmeschein für den Transport des Klärschlammes 
in m³ mit einer Nachkommastelle. Häufigkeit und Umfang der Schlammentnahme aus der KKA bestimmt sich aus 
den gemäß wasserrechtlicher Erlaubnis zum Betrieb der Anlage vorgesehenen Wartungen. 
 

Die Einleitgebühr für nicht separierten Klärschlamm mit einem Trockensubstanz-Gehalt von 30 g/l bis 60 g/l beträgt 
ab Einleitung in die Schlammbehandlungsanlage des Zweckverbandes 
 

pro m³ 33,02 EUR 
 

Für das Einsammeln und den Transport werden je Fahrkilometer  2,54 EUR berechnet. 
 

 
(3) Gebührenmaßstab für das Entleeren, die Abfuhr und das Behandeln von Schmutzwasser aus abflusslosen Gruben 

ist der nach § 14 ermittelte Frischwasserverbrauch auf dem angeschlossenen Grundstück. Die Gebühr beträgt 
  

 pro m³ Frischwasserverbrauch  6,07 EUR 
 

§ 13 
Gebührenmaßstab und –sätze 

Nichthäusliches Schmutzwasser 
 

(1) Gebührenmaßstab für das Einleiten, Fortleiten und Behandeln nichthäuslichen Schmutzwassers ist der nach § 14 
ermittelte Frischwasserverbrauch auf dem angeschlossenen Grundstück unter Berücksichtigung des Verschmut-
zungsgrades. 

 

Der Verschmutzungsgrad wird grundsätzlich durch Stichproben ermittelt und als chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 
aus der nicht abgesetzten, homogenisierten Probe  nach    
DIN 38409 – H 41 (Ausgabe Dezember 1980) oder den Betriebsmethoden zur Selbstüberwachung von Abwasseranla-
gen nach ATV-Merkblatt M 704 dargestellt. 
Die Gebühr beträgt bei einem  
 

geringen Verschmutzungsgrad (CSB bis 90 mg/l) 
pro m³ Frischwasserverbrauch  1,30 EUR 
 

normaler Verschmutzungsgrad (CSB von 91 bis 600 mg/l) 
pro m³ Frischwasserverbrauch  3,14 EUR 
 

Bei einem CSB über 600 mg/l wird die Gebühr des normalen Verschmutzungsgrades vervielfacht mit dem Ergebnis der 
Formel: 

 

 0,5 x festgestellter CSB + 0,5 
                       600 
 

Der Faktor wird auf eine Stelle nach dem Komma auf- oder abgerundet (4/5-Rundung). Wird ein geringerer oder er-
höhter Verschmutzungsgrad nur im Schmutzwasser eines Teilstroms der Grundstücksentwässerungsanlage festge-
stellt, dann wird die verminderte bzw. erhöhte Gebühr nur für die in diesen Teilstrom geleitete Frischwassermenge, 
die durch private Wasserzähler zu messen ist, berechnet. 
Liegen innerhalb eines Kalenderjahres mehrere Feststellungen des Verschmutzungsgrades vor, kann der Zweck-
verband der Gebührenfestsetzung den rechnerischen Durchschnittswert zugrunde legen.   

     

(2) Die geringere bzw. erhöhte Schmutzwassergebühr wird ab dem Zeitpunkt der Kontrolle für die danach eingeleitete 
Schmutzwassermenge erhoben, bis der Schmutzwassereinleiter durch Maßnahmen nachweist, dass das eingeleite-
te Schmutzwasser eine höhere bzw. geringere Verschmutzung hat, oder dies bei einer Kontrolle durch den Zweck-
verband festgestellt wird. 

 

§ 14 
 Ermittlung des gebührenpflichtigen Frischwasserver brauchs  

 

(1) Als gebührenpflichtiger Frischwasserverbrauch gelten alle Wassermengen, die  
 

a) aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen, 
 

b) zum Zwecke des Gebrauchs aus anderen Anlagen und Gewässern entnommen  
werden. 

 

(2) Die in Abs. 1 b genannten Wassermengen sind durch geeichte private Wasserzähler (Eigenversorgungszähler) zu 
messen. 

 

(3) Werden aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen entnommene Wassermengen nachweislich nicht als 
Schmutzwasser der Schmutzwasseranlage zugeführt, bleiben sie auf Antrag des Gebührenpflichtigen bei der Be-
messung der Schmutzwassergebühren unberücksichtigt. Die Menge des zurückgehaltenen Frischwassers ist vom 
Gebührenpflichtigen nachzuweisen 
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a) durch das Messergebnis eines privaten Wasserzählers, der ausschließlich die zurückgehaltene  Wassermenge 
misst, 

 

b) wenn eine Messung nicht möglich ist, durch nachprüfbare Unterlagen (Gutachten), die eine zuverlässige Schät-
zung der Wassermenge ermöglichen. 

 

(4) Anstelle der Ermittlung des gebührenpflichtigen Frischwasserverbrauchs kann der Gebührenpflichtige die Mes-
sung der Schmutzwassermenge durch einen privaten Schmutzwasserzähler verlangen. Die Gebühr bestimmt sich 
dann nach der gemessenen Schmutzwassermenge. 

 

(5) Die in den Abs. 2 und 3 a genannten Wasser- und Abwasserzähler müssen gültig geeicht oder beglaubigt sein; 
sie werden vom Zweckverband nach Abnahme verplombt. Der Ersteinbau der Messeinrichtung hat auf Kosten des Ge-
bührenpflichtigen durch ein im Installationsverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes Installa-
tionsunternehmen oder durch den Zweckverband zu erfolgen. Die Gewährleistung der Frostsicherheit sowie der regel-
mäßigen Kontrollen der Funktionssicherheit obliegen dem Gebührenschuldner. Ebenso obliegen dem Gebührenpflich-
tigen die Überwachung der Eichfrist sowie Maßnahmen zur Erhaltung des Eichstatus der Messeinrichtung. Alle Auf-
wendungen für Anschaffung, Einbau oder Austausch hat der Gebührenpflichtige zu tragen. 

 

(6) Hat ein Wasser-/Abwasserzähler nicht richtig angezeigt, gilt die aufgrund vorangegangener Ablesung festgestell-
te Verbrauchsmenge als Grundlage für die Schätzung der Schmutzwassermenge. Kann diese Verbrauchsmenge nicht 
ermittelt werden, so ist diejenige vergleichbarer Kunden zugrunde zu legen.  

 

(7) Bei unerlaubtem Einleiten wird die Schmutzwassermenge vom Zweckverband geschätzt. 
 

§ 15  
Kostenersatz für Überwachung 

 

Für jede Kontrolle von Schmutzwassereinleitern, hierzu gehören die Betriebsüberwachung, die Probeentnahme und die 
Laboranalysen, erhebt der Zweckverband einen Kostenersatz in Höhe des tatsächlich entstandenen Aufwandes.  
 

§ 16 
Verwaltungsgebühr 

 

Für jedes Abrechnen eines privaten Wasser- oder Abwasserzählers sowie für jede gewünschte Zwischenabrechnung hat 
der Gebührenpflichtige eine Verwaltungsgebühr von 1,53 EUR zu zahlen. Die Abrechnung muss vom Gebührenpflichti-
gen beim Zweckverband beantragt werden. 
 

§ 17 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht  

 

(1) Die Gebührenpflicht für die in § 11 Abs. 1 Buchstabe a genannte Gebühr entsteht, sobald das Grundstück an die 
zentrale öffentliche Schmutzwasseranlage angeschlossen ist oder der zentralen öffentlichen Schmutzwasseranlage 
von dem Grundstück Schmutzwasser zugeführt wird. 

 

Die Gebührenpflicht endet, sobald der Grundstücksanschluss beseitigt ist oder die Zuführung von Schmutzwasser von 
dem Grundstück in die zentrale öffentliche Schmutzwasseranlage auf Dauer endet. 

 

(2) Die Gebührenpflicht für die in § 11 Abs. 1 Buchstabe b genannten Gebühren entsteht mit der Entleerung der Grund-
stückskläreinrichtung und der Abfuhr und Behandlung der Anlageninhalte. 

 

(3) Die Gebührenpflicht für die in § 11 Abs. 1 Buchstabe c genannten Gebühren entsteht mit dem Einsammeln, dem 
Transport und dem Einleiten in die zentrale öffentliche Schmutzwasseranlage. 

 

(4) Die Kostenersatzpflicht für die Überwachung entsteht mit Erbringung der in § 15 aufgeführten Leistungen. 
 

(5) Die Gebührenpflicht für die Verwaltungsgebühr nach § 16 entsteht mit der Abrechnung bzw. der Zwischenabrech-
nung. 

 

§ 18 
Festsetzung und Fälligkeit der Gebühr 

 

(1) Die Gebühr wird nach dem Entstehen der Gebührenpflicht durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. Sie wird zwei 
Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 

(2) Die Abrechnung der Gebühren gem. § 11 Abs. 1 a und 1 b sowie § 16 erfolgt jährlich, die Abrechnung der Gebühr 
gem. § 11 Abs. 1 c erfolgt nach Einleitung. Soweit die Gebühr nach der durch Wasserzähler ermittelten Wasser-
menge erhoben wird, gilt die Ableseperiode als Grundlage für die Berechnung. Soweit erforderlich kann sich der 
Zweckverband für die Ablesung der Wasserzähler der Mitarbeit des Gebührenpflichtigen bedienen.   

 

(3) Der Zweckverband erhebt auf die zu erwartende Jahresgebühr zweimonatliche Vorauszahlungen in Höhe von je ei-
nem Sechstel des Betrages, der sich aus der Abrechnung des abgelaufenen Erhebungszeitraumes ergeben hat. Die 
Höhe der zweimonatlichen Vorauszahlungen wird zugleich mit dem Gebührenbescheid für den abgelaufenen Erhe-
bungszeitraum festgesetzt. Sie sind fällig jeweils am 15. des 2., 4., 6., 8. und 10. Monats nach Bekanntgabe des 
Bescheides. 
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(4) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorauszahlungen bemessen wurden, so wird der übersteigende Be-
trag erstattet bzw. auf Wunsch des Gebührenpflichtigen verrechnet. Wurden Vorauszahlungen zu gering bemessen, 
wird der fehlende Betrag bei der Abrechnung nacherhoben. Nach der Beendigung des Benutzungsverhältnisses 
werden zuviel gezahlte Abschläge erstattet.  

 

(5) Entsteht die Gebühr erstmals im Laufe eines Erhebungszeitraumes, werden die Vorauszahlungen abweichend von 
Absatz 3 durch einen gesonderten Bescheid festgesetzt. Die Höhe bemisst sich nach den Vorauszahlungen ver-
gleichbarer Gebührenpflichtiger. 

 

 
§ 19 

Gebühren- und Abgabenpflichtige 
 

(1) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Inanspruchnahme der zentralen oder dezentralen öffentlichen Schmutz-
wasseranlage Eigentümer des Grundstücks ist, von dem Schmutzwasser mittelbar oder unmittelbar in die zentrale 
oder dezentrale öffentliche Schmutzwasseranlage eingeleitet wird. 

 

Ist für das Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, so tritt an die Stelle des Grundstückseigentümers der Erbbauberech-
tigte.  
 

Ist für das Grundstück weder ein Eigentümer noch ein Erbbauberechtigter zu ermitteln, so ist gebührenpflichtig der 
Verfügungs- oder Nutzungsberechtigte.  
 

Schadensersatzpflichtig ist darüber hinaus, wer unerlaubt Schmutzwasser oder Wasser aus anderen Anlagen und 
Gewässern in die zentrale öffentliche Schmutzwasseranlage einleitet.  

 

(2) Tritt während eines Erhebungszeitraums ein Wechsel in der Person des Eigentümers ein, hat der bisherige Eigen-
tümer die Gebühr bis zum Zeitpunkt des Eigentumsüberganges zu entrichten. Für sonstige Gebühren- bzw. Abga-
bepflichtige gilt dies entsprechend. 
Den Eigentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebühren- bzw. Abgabepflichtige dem Zweckverband in-
nerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen. 

 

(3) Kostenersatzpflichtig für die Überwachung gemäß § 15 ist, wer für die besondere Beschaffenheit des Schmutzwas-
sers verantwortlich ist. 

 

(4) Gebührenpflichtig für die Verwaltungsgebühr gem. § 16 ist der Gebührenpflichtige wie in  
Absatz 1. 

 

(5) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

IV. Schlussbestimmungen 
 

§ 20 
Auskunftspflichten 

 

(1) Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträge und Gebühren erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte des 
Zweckverbandes das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 

 

(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu erlangen, so kann der Zweckverband 
die für die Berechnung maßgebenden Merkmale unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände schätzen oder 
durch einen anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichtigen schätzen lassen. 

 

(3) Die vorstehenden Absätze gelten für den Kostenersatzpflichtigen entsprechend. 
 

§ 21 
Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren nach dieser Satzung ist die Verwendung 
der erforderlichen personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten aus dem Grundbuch, den Unterlagen der 
Unteren Bauaufsichtsbehörde, des Katasteramtes und der Einwohnermeldebehörde durch den Zweckverband zu-
lässig. Der Zweckverband darf sich diese Daten von den zuständigen Ämtern und Behörden übermitteln lassen und 
zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung verwenden. 

(2) Der Zweckverband ist berechtigt, die im Zusammenhang mit der Wasserversorgung angefallenen und anfallenden 
personen- und grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhebung nach 
dieser Satzung weiterzuverarbeiten. 

(3) Der Zweckverband ist berechtigt, auf der Grundlage von Angaben des Abgabenpflichtigen und von den nach den 
Absätzen 1 und 2 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen zu führen und diese Daten zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 

§ 22 
Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
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 1. § 14 Abs. 1 Buchstabe b die Wassermengen nicht oder unvollständig anzeigt, 
 

2. § 19 Abs. 2 einen Eigentums- oder Nutzungswechsel nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt,  
 

3. § 20 Abs. 1 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt sowie Unterlagen nicht überlässt, 
 

 4. § 20 Abs. 1 den Zutritt nicht gewährt oder das Betreten nicht duldet, 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,- EUR bis 1.000,- EUR geahndet werden.  
Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. 
Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß hierzu nicht aus, kann es überschritten werden. 

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils geltenden Fassung findet Anwendung, zuständige Verwal-
tungsbehörde ist der Verbandsvorsteher.    

 

§ 23 
Inkrafttreten  

 

Diese Satzung tritt einen Tag nach Bekanntmachung in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Schmutzwasserbeseitigungssatzung des Zweckverbandes Ostuckermärkische Wasserversorgung 
und Abwasserbehandlung – ZOWA – vom 22.08.2012 außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung  
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die öffentliche Schmutzwasserentsorgung 
des Zweckverbandes Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung wird gemäß § 24 der Verbands-
satzung hiermit öffentlich bekannt gegeben. 
Ist eine Satzung unter Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen, so ist 
diese Verletzung gemäß § 3 Abs. 4 BbgKVerf unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung gegenüber dem Zweckverband unter der Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die 
den Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung der Satzung 
verletzt worden sind. Satz 2 gilt auch für die Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens- oder Formvorschriften über 
die öffentliche Bekanntmachung, jedoch nur dann, wenn sich die Betroffenen aufgrund der tatsächlich bewirkten Be-
kanntmachung in zumutbarer Weise verlässlich Kenntnis von dem Satzungsinhalt verschaffen konnten. 
 
 

Schwedt/Oder, 05.12.2017 gez. Arnold 
 Verbandsvorsteher 
 

JUGENDSCHÖFFEN FÜR DIE JUGENDGERICHTE  
DER AMTSGERICHTE PRENZLAU UND SCHWEDT/ODER UND  

DIE JUGENDSTRAFKAMMERN DES LANDGERICHTS NEURUPPIN  
FÜR DIE AMTSPERIODE 2019 BIS 2023 GESUCHT 

 

Am 31. Dezember 2018 endet die Wahlperiode der im Jahr 2013 gewählten Jugendschöffen der Amtsgerichtsbezirke 
Prenzlau und Schwedt/Oder sowie des Landgerichtsbezirks Neuruppin.  Für die nächste Amtszeit 2019 bis 2023 ist des-
halb im Jahr 2018 die Neuwahl der Jugendschöffen durchzuführen.  
 

Jugendschöffen üben ihr Richteramt in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie Berufsrichter aus.  
 

Bewerber für das Amt des Jugendschöffen müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:  
- Sie müssen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,  
- zwischen 25 und 70 Jahre alt sein (d. h. sie müssen am 1. Januar 2019 mindestens 

25 und dürfen höchstens 69 Jahre alt sein.) 
- ihren Wohnsitz im Landkreis Uckermark (im Gebiet der Amtsgerichtsbezirke Prenzlau oder Schwedt/Oder) ha-

ben,  
- sollten erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein und nicht gegen Grundsätze der Mensch-

lichkeit und Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben.  
 

Nicht berufen werden dürfen: 
- Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- und Ruhestand versetzt werden können, 
- Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte, 
- gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche 

Bewährungs- und Gerichtshelfer, 
- Religionsdiener und Mitglieder religiöser Vereinigungen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen Leben verpflich-

tet sind, 
- Personen, die zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurden oder gegen die ein Ermitt-

lungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt. 
 

Das verantwortungsvolle Amt eines Jugendschöffen/einer -schöffin verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbststän-
digkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – ge-
sundheitliche Eignung. Juristische Kenntnisse irgendwelcher Art sind für das Amt nicht erforderlich. 
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Jugendschöffen/-schöffinnen sind mit den Berufsrichtern gleichberechtigt. Für jede Verurteilung und jedes Strafmaß ist 
eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Gericht erforderlich. Gegen beide Jugendschöffen/-schöffinnen kann niemand verurteilt 
werden. Jedes Urteil – gleichgültig ob Verurteilung oder Freispruch – haben die Jugendschöffen/-schöffinnen daher mit 
zu verantworten. Wer die persönliche Verantwortung für eine mehrjährige Freiheitsstrafe, für die Versagung von Bewäh-
rung oder für einen Freispruch wegen mangelnder Beweislage nicht übernehmen kann, sollte das Schöffenamt nicht an-
streben. 
 

In der Beratung mit den Berufsrichtern und Berufsrichterinnen müssen Jugendschöffen/-schöffinnen ihren Urteilsvor-
schlag standhaft vertreten können, ohne besserwisserisch zu sein, und sich von besseren Argumenten überzeugen las-
sen, ohne opportunistisch zu sein. Ihnen steht in der Hauptverhandlung das Fragerecht zu. Sie müssen sich verständlich 
ausdrücken, auf den Angeklagten, wie andere Prozessbeteiligte eingehen können und an der Beratung argumentativ 
teilnehmen. Ihnen wird daher Kommunikations- und Dialogfähigkeit abverlangt.  
 

Jugendschöffen werden nach dem Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz – JVEG entschädigt. 
 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger reichen ihre Bewerbungen bitte schriftlich unter Angabe ihres Namens, ihres Ge-
burtsnamens, ihrer Anschrift, ihres Geburtsortes, ihres Geburtstages und ihres Berufes bis zum 31.01.2018 unter fol-
gender Anschrift ein: 
 

Kreisverwaltung Uckermark 
Büro des Kreistages 
Karl-Marx-Straße 1 
17291 Prenzlau 
 

Eventuelle Fragen zur Gesamtproblematik werden durch Herrn Wolfgang Gerhardt, Büro des Kreistages, Telefon: 
03984/701007 oder Herrn Steve Richter, Telefon: 03984/701008, beantwortet.  
 

Prenzlau, 07.12.17 
 
 
 

gez. Dietmar Schulze 
Landrat 
 

VERTRAUENSPERSONEN FÜR DIE WAHLAUSSCHÜSSE ZUR WAHL  
DER JUGENDSCHÖFFEN UND SCHÖFFEN BEI DEN  

AMTSGERICHTEN PRENZLAU UND SCHWEDT/ODER  
GESUCHT 

 

Am 31.12.2018 endet die Wahlperiode der im Jahr 2013 gewählten ehrenamtlichen Richter in der ordentlichen Gerichts-
barkeit (Schöffen, Jugendschöffen, Jugendhilfsschöffen) im Land Brandenburg. 
 

Damit ergibt sich die Notwendigkeit, für die nächste Amtszeit 2019 bis 2023 noch im Jahr 2018 eine Neuwahl der ehren-
amtlichen Richter in der ordentlichen Gerichtsbarkeit durchzuführen.  
 

Die Jugendschöffen und Schöffen an den Amtsgerichten Prenzlau und Schwedt/Oder werden durch den Wahlausschuss 
beim zuständigen Amtsgericht gewählt, dem neben dem Vorsitzenden und einem Verwaltungsbeamten auch Vertrau-
enspersonen angehören.  
 

Der Kreistag Uckermark wählt jeweils 7 Vertrauenspersonen für den Wahlausschuss beim Amtsgericht Prenzlau und 7 
Vertrauenspersonen für den Wahlausschuss beim Amtsgericht Schwedt/Oder aus den Einwohnern des jeweiligen Amts-
gerichtsbezirks (Amtsgerichtsbezirk Prenzlau: Altkreise Templin und Prenzlau / Amtsgerichtsbezirk Schwedt/Oder: Alt-
kreis Angermünde und Stadt Schwedt/Oder). 
 

Der Wahlausschuss tritt dann in der Zeit vom 16. August bis 15. Oktober 2018 bei dem jeweiligen Amtsgericht zusam-
men und wählt die für die nächsten fünf Geschäftsjahre benötigten Schöffen für die Schöffengerichte und die Strafkam-
mer. 
 

Für Bewerber zur Wahl als Vertrauensperson für den Schöffenwahlausschuss bei dem für den Wohnsitz zuständigen 
Amtsgericht gelten die gleichen Voraussetzungen wie für Bewerber zur  Wahl als Jugendschöffe:   

- Sie müssen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,  
- zwischen 25 und 70 Jahre alt sein (d. h. sie müssen am 1. Januar 2019 mindestens 25 und dürfen höchstens 69 

Jahre alt sein) 
- ihren Wohnsitz im Landkreis Uckermark (im Gebiet der Amtsgerichtsbezirke Prenzlau oder Schwedt/Oder) ha-

ben,  
- sollten erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein und nicht gegen Grundsätze der Mensch-

lichkeit und Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben.  
 

Nicht berufen werden dürfen: 
- Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- und Ruhestand versetzt werden können, 
- Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte, 
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- gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche 
Bewährungs- und Gerichtshelfer, 

- Religionsdiener und Mitglieder religiöser Vereinigungen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen Leben verpflich-
tet sind, 

 

Vertrauenspersonen werden nach dem Justizvergütungs- und –entschädigungs-gesetz - JVEG entschädigt.  
Interessierte Bürgerinnen und Bürger reichen ihre Bewerbungen bitte schriftlich unter Angabe ihres Namens, ihres Ge-
burtsnamens, ihrer Anschrift, ihres Geburtsortes, ihres Geburtstages und ihres Berufes bis zum 19. Januar 2018 unter 
folgender Anschrift ein: 
 
 
 
 

Kreisverwaltung Uckermark 
Büro des Kreistages 
Karl-Marx-Straße 1 
17291 Prenzlau 
 

Eventuelle Fragen zur Gesamtproblematik werden durch Herrn Wolfgang Gerhardt, Büro des Kreistages, Telefon: 
03984/701007 oder Herrn Steve Richter, Telefon: 03984/701008 beantwortet.  
 

Prenzlau, 07.12.17 
 
 
 

gez. Dietmar Schulze 
Landrat 
 

AUFRUF ZUR BEWERBUNG  
ALS EHRENAMTLICHER RICHTER  

FÜR DAS VERWALTUNGSGERICHT POTSDAM FÜR DIE AMTSPERI ODE  
AB 1. JULI 2018 BZW.  

ALS EHRENAMTLICHER RICHTER  
FÜR DAS OBERVERWALTUNGSGERICHT BERLIN-BRANDENBURG  

FÜR DIE AMTSPERIODE AB 19. AUGUST 2018 
 

Da die vierjährige Amtsperiode der ehrenamtlichen Richter für das Verwaltungsgericht Potsdam am 30. Juni 2018 und 
die der ehrenamtlichen Richter für das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am 18. August 2018 endet, ruft die 
Kreisverwaltung Uckermark alle interessierten Bürgerinnen und Bürger auf, sich für das Amt des ehrenamtlichen Richters 
für das Verwaltungsgericht Potsdam bzw. das Amt des ehrenamtlichen Richters für das Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg zu bewerben.  
 

Von den eingegangenen Bewerbungen werden insgesamt 18 Bewerber in eine Vorschlagsliste für die Wahl der ehren-
amtlichen Richter für das Verwaltungsgericht Potsdam für die Amtsperiode ab 01.07.2018 und 5 Bewerber in eine Vor-
schlagsliste für die Wahl der ehrenamtlichen Richter für das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg für die Amtspe-
riode ab 19.08.2018 aufgenommen. Beide Vorschlagslisten sind anschließend vom Kreistag zu bestätigen. Eine Wahl-
kommission beim Verwaltungsgericht Potsdam und beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg wählt danach aus 
den jeweiligen Vorschlagslisten die benötigte Anzahl ehrenamtlicher Richter für das Verwaltungsgericht Potsdam bzw. 
das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg aus. 
 

Der Bewerber muss Deutscher sein, seinen Wohnsitz innerhalb des Gerichtsbezirks haben und Wahlrecht zu den ge-
setzgebenden Körperschaften des Landes besitzen. Er sollte das 25. Lebensjahr vollendet haben. Eine Höchstalters-
grenze ist nicht vorgeschrieben.  
 

Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst können, soweit sie nicht ehrenamtlich tätig sind, nicht zu ehrenamtlichen 
Richtern berufen werden. Des Weiteren sind Personen vom Amt des ehrenamtlichen Richters ausgeschlossen, die infol-
ge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu 
einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt worden sind. Personen, gegen die Anklage wegen einer Tat 
erhoben ist, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann oder Personen, die in 
Vermögensverfall geraten sind, sollen ebenfalls nicht zu ehrenamtlichen Richtern berufen werden. 
 

Eine Wiederwahl der in der laufenden Amtsperiode tätigen ehrenamtlichen Richter ist grundsätzlich zulässig. 
 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger reichen ihre Bewerbungen bitte schriftlich unter Angabe ihres Namens, ihrer An-
schrift, ihres Geburtsortes, Geburtstages und ihres Berufes bis zum 19. Januar 2018 unter folgender Anschrift ein: 
 

Kreisverwaltung Uckermark 
Büro des Kreistages 
Karl-Marx-Straße 1 
17291 Prenzlau 
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Eventuelle Fragen zur Gesamtproblematik werden durch Herrn Wolfgang Gerhardt, Büro des Kreistages, Telefon: 
03984/701007 oder Herrn Steve Richter, Telefon: 03984/701008 beantwortet.  
 

Prenzlau, 07.12.17 
 
 
 

gez. Dietmar Schulze 
Landrat 
 

SATZUNG ÜBER DIE ABFALLGEBÜHREN DES LANDKREISES UCK ERMARK 
(ABFALLGEBÜHRENSATZUNG – ABFGS)  

 

Aufgrund des § 9 des Brandenburgischen Abfall- und Bodenschutzgesetzes (BbgAbfBodG) vom 06. Juni 1997  (GVBl. 
I/97 S. 40), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 7 des Gesetzes vom 25. Januar 2016 (GVBl. I Nr. 5), i. V. m. § 131 Abs. 
1 und § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07 S. 286), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14 Nr. 32) und i. V. m. § 6 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I S. 174), 
zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14 Nr. 32) hat der Kreistag des Landkreises 
Uckermark in seiner Sitzung am 06. Dezember 2017 folgende Satzung über die Abfallgebühren des Landkreises Ucker-
mark (Abfallgebührensatzung – AbfGS) beschlossen: 
 

§ 1 
Gebührentatbestand 

 

(1)  Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung mit Ausnahme der Stilllegung und Nach-
sorge der kreislichen Siedlungsabfalldeponien erhebt der Landkreis Uckermark Benutzungsgebühren zur De-
ckung der Aufwendungen nach Maßgabe dieser Satzung.  

 

(2)  Zur öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung rechnen die in § 2 Abs. 1 Satz 2 Abfallentsorgungssatzung genann-
ten Siedlungsabfalldeponien und Wertstoffannahmehöfe sowie alle zur Erfüllung der Abfallentsorgungspflicht 
gemäß § 2 Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Uckermark (AbfS) sonst notwendigen sächlichen und per-
sonellen Mittel des Landkreises und von ihm Beauftragter. 

 

§ 2 
Benutzungsgebühren 

 

Die Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung durch private Haushaltungen einschließ-
lich Wochenendgrundstücke, Kleingärten und Kleingartenanlagen und durch andere Herkunftsbereiche mit Ausnahme 
von Veranstaltungen und sonstiger Einzelobjekte gliedern sich jeweils in Grundgebühr (§ 3), Leistungsgebühr (§ 4 Abs. 
1) und Mietgebühr (§ 5). Für die Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgung bei Durchführung von Veranstaltungen 
(Märkte, Feste, Messen, Tagungen u. ä. Sonderaktionen mit einer Dauer von bis zu einem Monat) werden ausschließlich 
Leistungsgebühren (§ 4 Abs. 1 und  Abs. 3) erhoben. Daneben werden Gebühren für die Nutzung von Abfallsäcken (§ 4 
Abs. 1), Gebühren für die zusätzliche Entleerung von Abfallbehältern (§ 4 Abs. 2), Umstellungsgebühren (§ 6), Gebühren 
für die Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen, die an den Wertstoffannahmehöfen in Kleinmengen bis zu 2 m³ an-
geliefert werden (§ 8) und Gebühren für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen von mehr als 20 kg (max. Gebindegrö-
ße 30 l) je Abfallart und Sammlung nach § 15 Abs. 1 Satz 3 AbfS (§ 7) nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften 
erhoben. 
 

§ 3 
Grundgebühr 

 

(1)  Die Berechnung der Grundgebühr für Haushaltungen erfolgt auf der Grundlage der Anzahl der bei der Stadt, Amts-
verwaltung bzw. Gemeinde, in deren Gebiet sich das angeschlossene Grundstück befindet, auf dem Grundstück 
mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldeten Personen. 

 

(2)  Die Berechnung der Grundgebühr für Gewerbebetriebe, Land- und Forstwirtschaftsbetriebe, öffentliche Einrichtun-
gen, medizinische Einrichtungen und andere Branchen (andere Herkunftsbereiche als private Haushaltungen) er-
folgt auf der Grundlage der in § 9 Abs. 1 festgesetzten Einwohnergleichwerte (EGW). 

 

(3)  Die Berechnung der Grundgebühr für Wochenendgrundstücke erfolgt pro Grundstück und für das gesamte Kalen-
derjahr. Befinden sich auf dem Grundstück mehrere Wohngebäude o. ä., wird die Grundgebühr nach der Anzahl 
der Gebäude erhoben. Bei saisonaler Veranlagung wird die Grundgebühr gemäß § 11 Abs. 3 halbjährlich erhoben. 

 

(4) Die Berechnung der Grundgebühren für Kleingärten, Kleingartenanlagen sowie Kleingartenvereine erfolgt auf der 
Grundlage der in § 9 Abs. 1 Ziffer 10 festge- setzten Einwohnergleichwerte. Bei saisonaler Veranlagung wird die 
Grundge-bühr gemäß § 11 Abs. 3 halbjährlich erhoben. 

 

(5) Pro Grundstück wird mindestens eine Grundgebühreinheit erhoben. 
 

(6)  Die Höhe der Grundgebühr beträgt: 
1. Haushalte: 2,23 Euro/Person und Monat. 
2. Gewerbe/andere Herkunftsbereiche: 2,23 Euro/EGW und Monat. 
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3. Wochenendgrundstücke: 2,23 Euro/Wochenendgrundstück und Monat, Gebäude und Monat. 
4. Kleingartenanlagen/einzeln veranlagte Kleingärten: 2,23 Euro/EGW und Monat. 

 

Durch die Grundgebühr werden insbesondere folgende Aufwendungen gedeckt: 
• Sperrmüllentsorgung  
• Wertstoffsammlung (Papier) 
• Entsorgung illegaler Abfallablagerungen (herrenlose Abfälle) 
• Schadstoffmobileinsatz und Sonderabfallentsorgung (Zwischenlager bzw. Entsorgungsanlage) aus Haushal-

tungen und anderen Herkunftsbereichen bis maximal 20 kg (max. Gebindegröße 30 l) je Abfallart und Samm-
lung 

• Einsammeln, Befördern, Annahme und Bereitstellung von Elektro- und Elektronikaltgeräten 
• Entsorgung kompostierbarer Abfälle (Garten und Parkabfälle) 
• Errichtung und Betreibung von Abfallannahmestellen (Wertstoffannahmehöfe) 
• Öffentlichkeitsarbeit/Förderung Abfallvermeidung/Abfallberatung  
• Verwaltungsausgaben 
• Vorhalten der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung 

 

§ 4 
Leistungsgebühr 

 

(1)  Die Leistungsgebühr wird für die regelmäßig und unabhängig vom Füllstand der Abfallbehälter durchgeführten Ent-
leerungen erhoben. Sie beträgt entsprechend der Abfallbehältergröße: 

 

Behälter Gebühr/Entleerung Bemerkung 
60 l 2,06 €  
60 l - Abfallsack 2,70 €/Stück  
80 l 2,75 €  
120 l 3,89 €  
240 l 7,73 €  
660 l 20,98 €  
1.1 m3 26,44 €  
Wechselbehälter pro m³ 52,51 € / m³  
Pressmüllbehälter pro m³ 60,64 € / m³  

 

(2) Für jede zusätzliche Entleerung eines Abfallbehälters außerhalb der regelmäßigen Abfallentsorgung gemäß § 19 
Abs. 4 AbfS wird eine Entleerungsgebühr gemäß Abs. 1 zuzüglich eines Aufschlages von 100 % je Entleerung für 
die zusätzliche Anfahrt erhoben. 

 

(3) Bei Veranstaltungen wird eine Leistungsgebühr für die Behältergestellung einschließlich der Behälterabholung er-
hoben. Sie beträgt entsprechend der aufgestellten Abfallbehältergröße: 

 

Behälter Gebühr 
60 l 28,00 € 
80 l 28,00 € 
120 l 28,00 € 
240 l 28,00 € 
660 l 64,47 € 
1.1 m3 64,47 € 
Wechselbehälter 49,25 € / Behälter-m³ 
Pressmüllbehälter 55,68 € / Behälter-m³ 

 

Darüber hinaus wird eine Leistungsgebühr für die unabhängig vom Füllstand der Abfallbehälter durchgeführten 
Entleerungen nach Maßgabe des Abs. 1 erhoben. 

 

§ 5 
Mietgebühr 

 

Die Mietgebühr für die Überlassung der Abfallbehälter beträgt entsprechend der Größe der Abfallbehälter pro Jahr: 
 

Behälter Mietgebühr 
60 l 1,60 € 
80 l 1,60 € 
120 l 1,60 € 
240 l 1,60 € 
660 l 74,50 € 
1.1 m3 74,50 € 
Wechselbehälter 448,60 € 
Pressmüllbehälter 2.005,90 € 
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§ 6 
Umstellungsgebühr 

 

(1)  Für die Behälterumstellung bei Restabfallbehältern auf dem Grundstück wird - außer in den in Abs. 2 genannten 
Fällen - eine Umstellungsgebühr erhoben. Sie beträgt 45,00 Euro pro Behälter und ergibt sich aus der Anzahl der 
aufzustellenden oder abzuholenden Behälter. Maßgeblich ist die größere Anzahl. Für Behälterumstellungen, bei 
denen die Anzahl der Behälter ohne gleichzeitige Änderung des Behältervolumens verringert wird, ist für die Be-
rechnung der Umstellungsgebühr die Anzahl der aufzustellenden Behälter maßgebend.  

 

(2)  Eine Umstellungsgebühr wird nicht erhoben bei der Erstgestellung der Abfallbehälter und bei Abholung der Abfall-
behälter aufgrund eines Wegfalls der Anschlusspflicht an die öffentliche Abfallentsorgung.  

 

(3)  Eine Umstellungsgebühr nach Abs. 1 wird auch für den Fall erhoben, dass Abfallbehälter trotz erfolgter Beanstan-
dung durch den Landkreis keine gültige Inventurmarke tragen, infolge dessen von der UDG abgeholt und wieder 
aufgestellt werden müssen. 

 

§ 7 
Gebühr für die Entsorgung gefährlicher Abfälle 

aus anderen Herkunftsbereichen 
 

(1) Für die Entsorgung gefährlicher Abfälle i. S. d. § 3 Abs. 1 der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis 
(Abfallverzeichnis-Verordnung – AVV) vom 10.12.2001 (BGBl. I, S. 3379) in der jeweils gültigen Fassung aus an-
deren Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen von mehr als 20 kg (max. Gebindegröße 30 l) je Sammlung, 
höchstens jedoch bis insgesamt 2.000 kg/Jahr (§ 15 Abs. 2 AbfS) erhebt der Landkreis Gebühren nach Maßgabe 
der Anlage 1 zu dieser Satzung. Anlage 1 ist Bestandteil dieser Satzung. 

 

Zudem erhebt der Landkreis in Fällen einer Entsorgung gefährlicher Abfälle nach Satz 1 eine einmalige Bearbei-
tungsgebühr für die Erstellung und Bestätigung erforderlicher Nachweisdokumente. Die Bearbeitungsgebühr be-
trägt 5,00 Euro je Anlieferung am Sonderabfallzwischenlager.  

 

§ 8  
Sonstige Gebühren 

 

Für folgende Abfälle aus Haushaltungen, die an den Wertstoffannahmehöfen im Landkreis Uckermark in Klein-
mengen bis zu 2m³ angeliefert werden, erhebt der Landkreis eine Gebühr. 
Bauschutt      20,00 € / m³   
(Beton, Fliesen, Keramik und Gemische hiervon, 
weniger als 5  Störstoffe) 

 

Baustellenabfälle      30,00 € / m³ 
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle 
(nur auf den Wertstoffannahmehöfen Prenzlau, Pinnow) 

 

§ 9 
Festsetzung der Einwohnergleichwerte 

 

(1)  Bei der Berechnung der Grundgebühr für Gewerbebetriebe, Land- und Forstwirtschaftsbetriebe, öffentliche Einrich-
tungen, medizinische Einrichtungen und andere Branchen (Abfallentsorgung aus anderen Herkunftsbereichen als 
privaten Haushaltungen) bilden 15 Liter Abfall pro Einwohner und Woche die Basis für die Festsetzung des EGW. 
Es werden folgende EGW festgesetzt: 

 
Nr. Branche  Bezugseinheit pro O bjekt  EGW 

1.  Apotheken 
 

pro Beschäftigter 1,00 

2. Arzt-, Zahnarzt-, Tierarztpraxis 
 

pro Beschäftigter 1,00 

3. Baustellen, deren Bauzeit länger als 4 Wochen beträgt 
 

pro Beschäftigter 0,20 

4. Campingplätze, Zeltplätze 
 

pro Belegungsplatz 1,00 

5. Einzelhandel bis 4 Beschäftigte 
 

pro Beschäftigter 1,50 

6. Einzelhandel im Lebensmittelbereich bis 4 Beschäftigte 
  

pro Beschäftigter  2,75 

7. Einzel- und Großhandel ab 5 Beschäftigen 
 

pro Beschäftigter 2,75 

8. Einzel- und Großhandel mit Lebensmittelbereich ab 5 Beschäftigte pro Beschäftigter 6,25 
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9. Fuhrunternehmen (Taxi, Gütertransport, Bus) 
 

pro Beschäftigter 1,00 

10. Gärten, Kleingartenanlagen und Kleingartenvereine 
 

pro Parzelle 0,10 

11. Gaststätten 
 

pro Beschäftigter 4,50 

12. Gemeinschaftspraxen u.ä. medizinische Einrichtungen 
 

pro Beschäftigter 1,75 

13. Hotels / Beherbergungen 
 

pro Beschäftigter 4,00 

14. Imbissstätten mit Einweggeschirr 
 

pro Beschäftigter 5,25 

15. Imbissstätten mit Mehrweggeschirr 
 

pro Beschäftigter 2,00 

16. Industrie, Handwerk und sonstiges Gewerbe  
 

pro Beschäftigter 1,50 

17. Kasernen und militärische Einrichtungen  pro Soldat u. sonst. Beschäf-
tigten 

0,50 

18. Kindergärten pro Kind, Erzieher u. sonst. 
Beschäftigten 

0,20 

19. Krankenhäuser, Sanatorien, Fach- und Rehabilitationskliniken 
 

pro Bett 0,75 

20. Landwirtschaftsbetriebe 
 

pro Beschäftigter 2,00 

21. öffentliche Verwaltungen, Banken, Verbände, Krankenkassen, Versi-
cherungen u.ä. 

pro Beschäftigter 2,00 

22. häusliche Krankenpflege, ambulant 
 

pro Beschäftigter 0,20 

23. Pflegedienst mit stationärer Abteilung, Senioren- und Pflegeheime, Kin-
der- und Jugendheime  

pro Bett 1,00 

24. Schulen mit Internat pro Schüler, Lehrer u. sonst. 
Beschäftigen 

1,75 

25. Schulen ohne Internat pro Schüler, Lehrer u. sonst. 
Beschäftigten 

0,45 

26. selbständig Tätige der freien Berufe,  Handels- und Versicherungsver-
treter mit  Geschäftsräumen 

pro Beschäftigter 1,75 

27. selbständig Tätige der freien Berufe, Handels- und Versicherungsvertre-
ter ohne Geschäftsräume 

pro Beschäftigter 0,20 

28. Zimmervermietung 
 

pro Bett 0,25 

 

(2)  Die Berechnungseinheiten (BE) ergeben sich als das Produkt aus Einwohnergleichwert und Anzahl der Bezugs-
einheiten (Beschäftigte, Betten etc.). Als Beschäftigte gelten alle Personen, die in einem Betrieb im Objekt tätig 
sind. 

 

(3)  Beschäftigte, die weniger als 4 Stunden täglich vergütete Arbeitszeit tätig sind, werden nur zu einem Viertel be-
rücksichtigt. 

 

(4) Beschäftigte, die ständig auf Baustellen oder außerhalb tätig sind, werden nach Abs. 1 Ziffer 3 berücksichtigt, wenn 
mindestens ein Beschäftigter am Standort einer anderen Branche zugeordnet ist.  

 

§ 10 
Behältervolumen, Anreize zur Vermeidung und Verwert ung von Abfällen 

 

(1)  Bei Grundstücken, die ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt werden, erfolgt die Bemessung des bereitgestell-
ten Mindestvolumens anhand der Zahl der auf dem Grundstück mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldeten Per-
sonen. Die Behältergestellung erfolgt bei 14täglicher Leerung gemäß § 19 Abs. 1 AbfS entsprechend nachfol-
gender Tabelle, soweit der Anschlusspflichtige keinen Mehrbedarf anmeldet. Bei Wohneinheiten mit mehr als 10 
Personen wird ein Mindestbehältervolumen von 15 l pro Einwohner und Woche zu Grunde gelegt. 
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(2)  Bei nicht ausschließlich zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken ergibt sich das bereitzustellende Mindestvo-
lumen nach der Anzahl der Einwohner und Einwohnergleichwerte. Die Bemessung erfolgt entsprechend Abs. 1. 
Mindestens ist jedoch ein 60-l-Behälter vorzuhalten. 

 

(3) Bei überdurchschnittlicher Abfallvermeidung bzw. überdurchschnittlich verantwortungsbewusstem Umgang da-
mit, kann auf schriftlichen Antrag gegen Nachweis des Gebührenschuldners bei getrennter Erfassung von Abfäl-
len zur Verwertung ( z. B. Nutzung der Sammelkapazitäten der Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland 
GmbH, Übergabe von Altkleidern an das DRK, Nutzung der Wertstoffannahmehöfe, Durchführung der Eigen-
kompostierung) die Bemessungsgrundlage bis auf 7 Liter Abfall pro Einwohner bzw. EGW und Woche reduziert 
werden. 

 

(4) Die in Abs. 3 genannte Reduzierung der Bemessungsgrundlage erfolgt unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs für den Fall, dass die unter Abs. 3 genannten Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 

 

§ 11 
Ermäßigung der Gebühr 

 

(1)  Auf Antrag kann in begründeten Fällen (Studium, Wehrdienst etc.), bei Abwesenheit mit Unterbringung von min-
destens drei Monaten eine Reduzierung der Grundgebühr gewährt werden, wenn ein entsprechender Nachweis 
erbracht wird. Der Antrag ist für jedes Kalenderjahr spätestens bis zum 30.11. des Vorjahres neu zu stellen. 

 

(2)  Gebührenschuldner, denen für die Entsorgung von Abfällen aus ihrem Haushalt der kleinste zugelassene Abfallbe-
hälter gemäß § 17 Abs. 3 AbfS zugemessen wurde, können – soweit auf dem Grundstück nicht mehr als 1 Person 
mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet ist und soweit keine weitere Nutzung auf dem Grundstück vorliegt - eine 
Ermäßigung der Gebühr beim Landkreis beantragen, wenn ihre jährliche Abfallentsorgungsgebühr (die Summe 
aus Grund-, Leistungs- und Mietgebühr) mindestens 80,92 Euro pro Jahr beträgt. Die Höhe der ermäßigten Ge-
bühr beträgt 72,00 Euro pro Jahr  (6,00 Euro pro Monat). 

 

(3)  Gebührenschuldner, die Wochenendgrundstücke oder Kleingärten nutzen und Gewerbe, welche nur im Sommer-
halbjahr betrieben werden, können eine saisonale Entsorgung beantragen. Die Veranlagung erfolgt in diesem Fall 
vom 01.04. bis 30.09. bzw. vom 01.05. bis 31.10. eines jeden Kalenderjahres. Die Grund- und die Leistungsgebühr 
werden in diesem Fall nur für den Zeitraum der saisonalen Entsorgung erhoben. Bei allen Grundstücken, die län-
ger als sechs Monate genutzt werden, besteht keine Möglichkeit der saisonalen Entsorgung.  

 

(4)  Für Zimmervermietungen ist auf Antrag eine Ermäßigung der Grundgebühr möglich, wenn die durchschnittliche 
Belegung von der vorhandenen Bettenkapazität abweicht. Die unterste Grenze für die Ermäßigung der Grundge-
bühr beträgt für Zimmervermietungen 1 Einwohnergleichwert. 

 

§ 12 
Gebührenschuldner 

 

(1)  Gebührenschuldner für die Grundgebühr (§ 3), die Leistungsgebühr nach § 4 Abs. 1 einschließlich der Leistungs-
gebühr für zusätzliche Entleerungen (§ 4 Abs. 2), die Mietgebühr (§ 5) und die Umstellungsgebühr (§ 6) ist 
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1.  der Eigentümer des Grundstückes, das an die Abfallentsorgung angeschlossen ist,  
2.  in Fällen ungeklärter Eigentumsverhältnisse statt des Grundstückseigentümers der Verfügungsberechtigte, 

wenn ein solcher dem Landkreis nicht bekannt ist, der unmittelbare Besitzer,  
3.  in den Fällen, in denen an dem Grundstück ein Erbbaurecht, ein Nießbrauchrecht, ein sonstiges zur Nutzung 

des Grundstückes nach § 9 Sachenrechtsbereinigungsgesetz vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2457) be-
rechtigendes Recht, ein Wohnungs- oder Teileigentumsrecht besteht, der jeweils Berechtigte statt der in Abs. 1 
Nr. 1 und Nr. 2 Genannten. 

 

(2)  Wird das Grundstück ausschließlich zu anderen als Wohnzwecken genutzt, ist außerdem Gebührenschuldner für 
die Grundgebühr (§ 3), die Leistungsgebühr nach § 4 Abs. 1 einschließlich der Leistungsgebühr für zusätzliche 
Entleerungen (§ 4 Abs. 2), die Mietgebühr (§ 5) und die Umstellungsgebühr (§ 6) statt der in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Ge-
nannten 

 

1.  bei Gewerbebetrieben der Inhaber des Gewerbebetriebes, bei Land- und Forstwirtschaftsbetrieben der Inhaber 
des Land- oder Forstwirtschaftsbetriebes, bei öffentlichen Einrichtungen der Träger der öffentlichen Einrich-
tung, bei medizinischen Einrichtungen der Betreiber der medizinischen Einrichtung, bei Baustellen der Bauherr,  

2. in allen anderen Fällen der Erzeuger oder Besitzer der Abfälle. 
 

Im Übrigen ist der Eigentümer Gebührenschuldner. 
 

(3)  Im Falle einer gemeinsamen Nutzung von Abfallbehältern für Abfall aus privaten Haushaltungen einerseits und Ab-
fall aus anderen Herkunftsbereichen andererseits gemäß § 18 Abs. 2 AbfS haften die Gebührenschuldner nach  
Abs. 1 und 2 für die gemäß §§ 4, 5 und 6 anfallenden Leistungs-, Miet- und Umstellungsgebühren gesamtschuld-
nerisch. 

 

(4)  Gebührenschuldner für die Grundgebühr (§ 3), die Leistungsgebühr nach § 4 Abs. 1 einschließlich der Leistungs-
gebühr für zusätzliche Entleerungen (§ 4 Abs. 2), die Mietgebühr (§ 5) und die Umstellungsgebühr (§ 6) im Falle 
der Abfallentsorgung von Wochenendgrundstücken und Kleingärten außerhalb von Kleingartenanlagen ist außer-
dem abweichend von Abs. 1 und 2 der Mieter oder Pächter oder der aufgrund eines anderen Rechtsverhältnisses 
zur Nutzung des Grundstückes Berechtigte. Sofern das Grundstück nicht vermietet oder verpachtet ist und auch 
kein anderes Recht zur Nutzung des Grundstückes besteht, ist der Eigentümer Gebührenschuldner. Der Eigentü-
mer des Grundstückes ist verpflichtet, Auskunft über die Person des Mieters oder Pächters oder des aufgrund ei-
nes anderen Rechtsverhältnisses zur Nutzung des Grundstückes Berechtigten zu geben. Kommt er dieser Pflicht 
nicht innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Aufforderung nach, so ist der Eigentümer Gebührenschuldner. Auf 
Antrag kann im Fall der gemeinsamen Behälternutzung nach § 18 Abs. 7 AbfS statt der in Satz 1 und 2 genannten 
Personen eine rechtsfähige natürliche oder juristische Person als Gebührenschuldner veranlagt werden. Der An-
trag muss von der natürlichen oder juristischen Person, die künftig als Gebührenschuldner veranlagt werden soll, 
gestellt werden. 

 

(5)  Bei Kleingartenanlagen i. S. d. Bundeskleingartengesetzes (BKleinGG) ist abweichend von Abs. 1 und 2 die Klein-
gartenorganisation Gebührenschuldner für die Grundgebühr (§ 3), die Leistungsgebühr nach § 4 Abs. 1 einschließ-
lich der Leistungsgebühr für zusätzliche Entleerungen (§ 4 Abs. 2), die Mietgebühr (§ 5) und die Umstellungsge-
bühr (§ 6), sofern diese rechtsfähig und Zwischenpächter i. S. d. § 4 Abs. 2 BKleinGG ist. Im Übrigen ist der Eigen-
tümer Gebührenschuldner. 

 

(6)  Gebührenschuldner für die Leistungsgebühr (§ 4 Abs. 3) bei Durchführung von Veranstaltungen (Märkte, Feste, 
Messen, Tagungen u.ä. Sonderaktionen mit einer Dauer von bis zu einem Monat) ist derjenige, der die Aufstellung 
der Abfallbehälter beantragt sowie der Eigentümer des Grundstückes, auf dem die Veranstaltung stattfindet. Wer-
den Abfallbehälter vom Landkreis zugewiesen, ist der Adressat der jeweiligen Verfügung sowie der Eigentümer 
des Grundstückes, auf dem die Veranstaltung stattfindet, Gebührenschuldner. Die Gebührenschuldner haften je-
weils als Gesamtschuldner. 

 

(7) Gebührenschuldner für die Gebühren für den Erwerb von Abfallsäcken bei gelegentlicher Nutzung gemäß §§ 17 
Abs. 5 und 18 Abs. 4 AbfS ist der Erwerber. 

 

(8)  Gebührenschuldner der Gebühren für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen (§ 7) aus anderen Herkunftsberei-
chen als privaten Haushaltungen von mehr als 20 kg bzw. 30 l je Abfallart und Sammlung ist der Anlieferer. 

 

(9) Gebührenschuldner der Gebühren für die Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen, die an den Wertstoffan-
nahmehöfen in Kleinmengen bis zu 2 m³ gemäß § 8 angeliefert werden, ist der Anlieferer. 

 

(10)  Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 

(11)  Bei einem Wechsel des Gebührenschuldners geht die Gebührenschuld mit Beginn des auf den Wechsel folgenden 
Monats auf den neuen Verpflichteten über. 

 
§ 13 

Entstehen, Änderung und Erlöschen der Gebührenschul d 
 

(1)  Die Gebührenschuld für die Grundgebühr (§ 3) für die Entsorgung aus privaten Haushaltungen, aus anderen Her-
kunftsbereichen, aus Wochenendgrundstücken, Kleingärten und Kleingartenanlagen entsteht außer im Fall des 
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Abs. 6 mit der Bereitstellung der Abfallbehälter durch den Landkreis bzw. den beauftragten Dritten. Danach ent-
steht die Gebührenschuld als Jahresgebühr zu Beginn eines jeden Kalenderjahres. Beginnt oder endet der An-
schluss- und Benutzungszwang im Laufe des Kalenderjahres, so entsteht die Gebührenschuld mit Beginn des Ka-
lendermonats, der auf den Beginn des Anschluss- und Benutzungszwanges folgt und endet mit Ablauf des Monats, 
in dem der Anschluss- und Benutzungszwang entfällt. Für jeden Kalendermonat, für den die Gebührenschuld be-
steht, wird die in § 3 festgesetzte Monatsgebühr berechnet. Änderungen der Anzahl der auf dem Grundstück mit 
Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldeten Personen bzw. der Anzahl der Einwohnergleichwerte werden in gleicher 
Weise berücksichtigt. 

 

(2)  Die Gebührenschuld für die Leistungsgebühr bei regelmäßiger Entleerung (§ 4 Abs. 1) entsteht außer im Falle des 
Abs. 6 als Jahresgebühr zu Beginn eines jeden Kalenderjahres. Die Leistungsgebühr entsteht dabei in Höhe der 
Anzahl der jährlich regelmäßig durchzuführenden Entleerungen der auf dem Grundstück aufgestellten Abfallbehäl-
ter multipliziert mit der jeweiligen Entleerungsgebühr. Werden die Abfallbehälter im Laufe des Kalenderjahres auf-
gestellt oder abgezogen, so entsteht die Gebührenschuld für die Leistungsgebühr bei regelmäßiger Entleerung mit 
der ersten Entleerung innerhalb des Kalendermonats, der auf den Beginn des Anschluss- und Benutzungszwanges 
folgt und endet mit der letztmöglichen Entleerung innerhalb des Kalendermonats, in dem der Anschluss- und Be-
nutzungszwang entfällt. Die Gebühr wird in diesem Fall nach der Anzahl der im Kalenderjahr noch durchzuführen-
den bzw. nach der Anzahl der bereits erfolgten Entleerungen berechnet. Die Änderung der Anzahl und Größe der 
aufgestellten Abfallbehälter wird in gleicher Weise berücksichtigt. 

 

(3) Die Gebührenschuld für die Mietgebühr (§ 5) entsteht als Jahresgebühr zu Beginn eines jeden Kalenderjahres. 
Werden die Abfallbehälter im Laufe eines Kalenderjahres aufgestellt oder abgezogen, entsteht die Gebührenschuld 
für die Mietgebühr mit Beginn des Kalendermonats, der auf die Aufstellung des Abfallbehälters folgt und endet mit 
Ablauf des Kalendermonats, in dem der Abfallbehälter abgezogen wird. Die Gebührenschuld beträgt in diesem Fall 
je Monat ein Zwölftel der in § 5 genannten Mietgebühr. Die Änderung der Anzahl und Größe der aufgestellten Ab-
fallbehälter wird in gleicher Weise berücksichtigt. 

 

(4)  Der Gebührenschuldner kann die erstmalige Aufstellung von Abfallbehältern oder die Änderung der Behälteranzahl 
oder Behältergröße aufgrund der Veränderung der Anzahl der Einwohner bzw. Einwohnergleichwerte zum 01. ei-
nes jeden Monats beantragen. In allen anderen Fällen kann die Änderung der Behälteranzahl oder Behältergröße 
zum 01. eines jeden Quartals beantragt werden. Das gemäß § 18 Abs. 1 AbfS i. V. m. § 10 dieser Satzung vorzu-
haltende Behältervolumen darf nicht unterschritten werden. Der Antrag auf erstmalige Gestellung von Abfallbehäl-
tern bzw. auf Änderung der Behälteranzahl oder -größe muss dem Landkreis bis spätestens zum 15. des Vormo-
nats vorliegen. 

 

(5)  Die Gebührenschuld bei zusätzlicher Entleerung von Abfallbehältern (§ 4 Abs. 2) entsteht mit der Entleerung des 
Abfallbehälters. 

 

(6)  Die Gebührenschuld für die Leistungsgebühr (§ 4 Abs. 3) bei der Durchführung von Veranstaltungen i. S. d. § 2 
(Märkte, Feste, Messen, Tagungen u. ä. Sonderaktionen mit einer Dauer von bis zu einem Monat) entsteht mit Be-
ginn der Veranstaltung bzw. mit der Aufstellung der Abfallbehälter. 

 

(7)  Die Umstellungsgebühr (§ 6) entsteht mit der Umstellung der Abfallbehälter. 
 

(8)  Bei Verwendung von Abfallsäcken gemäß §§ 17 Abs. 5 und 18 Abs. 4 AbfS (gelegentliche Nutzung) entsteht die 
Gebührenschuld mit der Abgabe des Abfallsackes an den Erwerber. Bei Festlegung durch den öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger gemäß § 17 Abs. 5 Satz 5 AbfS entsteht die Gebührenschuld mit der Übergabe der 
Abfallsäcke an den Gebührenpflichtigen.  

 

(9)  Die Gebührenschuld für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen von mehr als 20 kg (max. Gebindegröße 30 l) je 
Sammlung einschließlich der einmaligen Bearbeitungsgebühr für die Erstellung und Bestätigung der erforderlichen 
Nachweisdokumente (§ 7) entsteht mit der Annahme der gefährlichen Abfälle am Sonderabfallzwischenlager. 

 

(10) Die Gebührenschuld für die Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen, die an den Wertstoffannahmehöfen in 
Kleinmengen bis zu 2 m³ angeliefert werden (§ 8), entsteht mit der Annahme der Abfälle am Wertstoffannahmehof. 

 

(11) Treten im Laufe des Kalenderjahres Änderungen wie z. B. die Änderung der Anzahl der Einwohner oder Einwohner-
gleichwerte oder der Anzahl oder Größe der aufgestellten Abfallbehälter ein oder werden dem Landkreis nachträg-
lich Umstände bekannt, die die Festsetzung einer höheren oder niedrigeren Gebühr rechtfertigen, wird die Gebühr 
neu festgesetzt. 

 

§ 14 
Festsetzung und Fälligkeit der Gebührenschuld 

 

(1) Die Grundgebühr (§ 3), die Leistungsgebühr (§ 4 Abs. 1), die Mietgebühr (§ 5) für private Haushaltungen, für ande-
re Herkunftsbereiche, für Wochenendgrundstücken und für Kleingärten und Kleingartenanlagen werden durch Ge-
bührenbescheid festgesetzt und in vier Teilbeträgen zum 15. Februar, zum 15. Mai, zum 15. August und zum 15. 
November fällig. Im Falle des Entstehens der Gebührenschuld während eines Kalenderjahres wird die Gebühr zu 
den nächstfolgenden der in Satz 1 genannten Zeitpunkte anteilig fällig. Werden die Gebühren erst nach Ablauf ei-
nes Fälligkeitstermins festgesetzt, werden die auf den vorangegangenen Zeitraum entfallenden Teilbeträge zu den 
nächstfolgenden der in Satz 1 genannten Zeitpunkte fällig. 
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(2) Bei saisonaler Entsorgung gemäß § 11 Abs. 3 wird die Gebühr in zwei Teilbeträgen zum 15. Mai. und 15. August 
fällig. 

 

(3) Die Umstellungsgebühr gemäß § 6 Abs. 1 wird durch Bescheid festgesetzt und wird anteilig zu den noch ausste-
henden Fälligkeitsterminen fällig. 

 

(4)  Die Gebühr für die Abfallentsorgung bei Veranstaltungen (§ 4 Abs. 3) wird durch Bescheid festgesetzt und 14 Tage 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 

(5) Die Gebühr für zusätzliche Entleerungen (§ 4 Abs. 2) wird durch Bescheid festgesetzt und nach Abs. 2 fällig. 
 

(6)  Die Gebühr für die Abfallentsorgung bei gelegentlicher Nutzung von Abfallsäcken gemäß §§ 17 Abs. 5 und 18 Abs. 
4 AbfS ist bar zu entrichten und wird bei Erwerb des Abfallsackes fällig. 

 

(7) Die Gebühr für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen von mehr als 20 kg (max. Gebindegröße 30 l) je Samm-
lung einschließlich der einmaligen Bearbeitungsgebühr für die Erstellung und Bestätigung der erforderlichen 
Nachweisdokumente (§ 7) ist in bar zu entrichten und wird mit der Anlieferung am Sonderabfallzwischenlager fällig. 
Auf Antrag des Gebührenschuldners kann die Gebührenschuld auch durch gesonderten Gebührenbescheid fest-
gesetzt werden. In diesem Fall wird die Gebühr 14 Tage nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 

(8) Die Gebühr für die Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen, die an den Wertstoffannahmehöfen in Kleinmen-
gen bis zu 2 m³ gemäß § 8 angeliefert werden, ist bar zu entrichten und wird mit der Anlieferung am Wertstoffan-
nahmehof fällig. Auf Antrag des Gebührenschuldners kann die Gebührenschuld auch durch gesonderten Gebüh-
renbescheid festgesetzt werden. In diesem Fall wird die Gebühr 14 Tage nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 

§ 15 
Benutzungsgebühr bei Unterbrechung der Abfuhr 

 

(1)  Bei vorübergehenden Einschränkungen, Unterbrechungen oder Verspätung der Abfuhr infolge behördlicher Verfü-
gungen, Verlegung des Zeitpunktes der Abfuhr oder höherer Gewalt hat der Gebührenschuldner keinerlei An-
spruch auf Ermäßigung von Gebühren oder auf Schadenersatz. 

 

(2)  Dauert die Abfuhrunterbrechung länger als einen Monat, so wird die Leistungsgebühr hinsichtlich der nicht durch-
geführten Leerungen auf Antrag erlassen. Dieses gilt nicht, wenn seitens des Landkreises bzw. beauftragter Dritter 
andere Alternativlösungen geschaffen wurden, beispielsweise durch die ausnahmsweise Verwendung bzw. Zulas-
sung von Abfallsäcken.  

 

(3)  Erfolgt keine Entsorgung aus Gründen, die der Anschlusspflichtige zu vertreten hat, insbesondere aufgrund von 
Beanstandungen zum Inhalt von Abfallbehältern, nicht rechtzeitiger Bereitstellung von Abfallbehältern oder fehlen-
der bzw. falscher Inventurmarken am Abfallbehälter, bleibt die Gebührenschuld in voller Höhe bestehen. 

 

§ 16 
Anzeige- und Auskunftspflicht 

 

(1)  Jeder Wechsel der der Gebührenschuld zugrunde liegenden Verhältnisse ist vom Gebührenschuldner innerhalb 
eines Monats dem Landkreis schriftlich mitzuteilen. 

 

(2)  Der Gebührenschuldner oder sein Vertreter hat dem Landkreis jede Auskunft zu erteilen, die für die Erhebung oder 
Festsetzung der Gebühren erforderlich ist. 

 

(3)  Vertreter des Landrates bzw. beauftragter Dritter können an Ort und Stelle ermitteln. Der Gebührenschuldner hat 
diese Ermittlungen zu ermöglichen und diese im erforderlichen Umfang zu unterstützen. 

 

§ 17 
In-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Uckermark zum 1. Januar 
2018 in Kraft. 
 

Prenzlau, 13.12.2017 
 
 
 

gez. Dietmar Schulze 
Landrat 
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Anlage 1:  
 

Gebührensätze für die Entsorgung gefährlicher Abfäl le aus anderen Herkunftsbereichen 
 

Abfallschlüsselnummer (ASN) Abfallbezeichnung nach AVV Euro pro kg 

02 01 08* Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

1,58 

06 04 04* quecksilberhaltige Abfälle 13,41 

   

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

0,98 

15 02 02* Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a.n.g.), Wischtü-
cher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

0,74 

16 01 13* Bremsflüssigkeiten 0,71 

16 01 14* Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 0,71 

16 02 09* Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten 1,38 
 

16 05 04* gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich 
Halonen)  

1,95 
 

16 05 06* Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche 
enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien 

2,29 

16 05 07* gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen 
bestehen oder solche enthalten 

1,91 

16 05 08* gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen be-
stehen oder solche enthalten 

1,91 
 

16 06 01* Bleibatterien 0,00 

16 06 02* Ni-Cd-Batterien 2,38 

20 01 13* Lösemittel 0,93 

20 01 14* Säuren 0,71 

20 01 15* Laugen 0,71 

20 01 17* Fotochemikalien 0,62 

20 01 19* Pestizide 1,51 

20 01 26* Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen 0,43 

20 01 27* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

0,59 

20 01 28 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 20 01 27 fallen 

0,34 

20 01 29* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 0,70 

20 01 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen 0,50 
 

* gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) als gefährlich eingestufter Abfall 
 

3. SATZUNG ZUR ÄNDERUNG DER SATZUNG ÜBER DIE  
ABFALLENTSORGUNG DES LANDKREISES UCKERMARK  

(3. ÄNDERUNGSSATZUNG DER ABFALLENTSORGUNGSSATZUNG –  ABFS) 
 

Auf der Grundlage der §§ 131 Abs. 1 und 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. De-
zember 2007 (GVBl. I/07, S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, Nr. 32), 
und gemäß § 8 des Brandenburgischen Abfall- und Bodenschutzgesetzes (BbgAbfBodG) vom 06. Juni 1997 (GVBl. I/97, 
S. 40), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 7 des Gesetzes vom 25. Januar 2016 (GVBl. I Nr. 5), hat der Kreistag des 
Landkreises Uckermark in seiner Sitzung am 06. Dezember 2017 folgende 3. Änderungssatzung beschlossen: 
 

Die Abfallentsorgungssatzung vom 23. Juli 2008, veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Uckermark 15. Jahrgang, 
Nr. 7 vom 31. Juli 2008, in Form der 2. Änderungssatzung vom 15. Oktober 2015, veröffentlicht im Amtsblatt für den 
Landkreis Uckermark 21. Jahrgang, Nr. 15 vom 19. Oktober 2015, wird wie folgt geändert: 
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Artikel 1 
1. § 14 wird wie folgt geändert: 

In Abs. 2 wird das Wort „Bestellpostkarte“ gestrichen. 
 

2. § 15 wird wie folgt geändert: 
2.1. In Abs. 4 (alt Abs. 3) wird das Wort „zweimal“ ersetzt durch das Wort „einmal“. 

 

3. § 16 wird wie folgt geändert: 
In Abs. 2 wird das Wort „Bestellpostkarte“ gestrichen. 
 

4. § 20 wird wie folgt geändert: 
In Abs. 4 werden die Worte „gemäß Abs. 3“ gestrichen. 

 

5. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 
5.1. Boitzenburg: „16278 Boitzenburg“ wird ersetzt durch „17268 Boitzenburger Land, OT Boitzenburg“ 
5.2. Fürstenwerder: „Gelände der ehem. SERO-Annahmestelle, 17291 Fürstenwerder“ wird ersetzt durch „Grüner 

Weg, 17291 Nordwestuckermark, OT Fürstenwerder“ 
5.3. Lychen: Hinter „Grüner Weg“ wird eingefügt „7“. 
5.4. Pinnow: „8“ wird ersetzt durch „1“. 
5.5. Schwedt/Oder: „16301“ wird ersetzt durch „16303“. 
5.6. Gerswalde: Hinter Dorfmitte wird eingefügt „13 b“.  

 

Artikel 2 
Diese Satzung tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Uckermark zum 01. Januar 
2018 in Kraft. 
 

Prenzlau, 14.12.2017 
 
 

gez. Dietmar Schulze 
Landrat 
 

9. SATZUNG ZUR ÄNDERUNG DER GEBÜHRENSATZUNG FÜR  
DIE INANSPRUCHNAHME VON LEISTUNGEN DES RETTUNGSDIEN STES  

DES LANDKREISES UCKERMARK 
(9. ÄNDERUNGSSATZUNG - GEBÜHRENSATZUNG RETTUNGSDIEN ST) 

 

Aufgrund des § 131 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 
18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) – BbgKVerf - in der zurzeit geltenden Fassung i.V.m. §§ 3, 28 II Ziff. 9 BbgKVerf, 
des § 17 Abs. 1 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg vom 14. Juli 2008 (GVBl. I S. 186), i. V. m. 
§§ 2, 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg i. d. F. der Bekanntmachung vom 31. März 2004 
(GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl.I/14), hat der Kreistag des 
Landkreises Uckermark in seiner Sitzung am 06.12.2017 folgende 9. Änderungssatzung beschlossen: 
 

Die Gebührensatzung für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rettungsdienstes des Landkreises Uckermark vom 
10.12.2009, bekannt gemacht im Amtsblatt für den Landkreis Uckermark Nr. 12/2009 vom 21. Dezember 2009, wird wie 
folgt geändert:  
 

Artikel 1 
 

§ 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

(2) Es bestehen die folgenden Gebührensätze: 
 

1. Für die Inanspruchnahme 
 

- eines Rettungstransportwagens für die Notfallrettung       739,90 € 
- eines Notarzt-Einsatzfahrzeuges         409,30 € 
- eines Notarztes           453,00 € 
- eines Notarztwagens (NAW)       1.192,90 € 
- eines Krankentransportwagens für den Krankentransport      274,70 € 
- eines Rettungstransportwagens für den Krankentransport      274,70 € 
 

2. Für die von dem Rettungsdienstfahrzeug einsatzbedingt zurückgelegte Wegstrecke je angefangenem Kilometer  
 

           0,44 € 
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Artikel 2 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2018 in Kraft.  
 

Prenzlau, 13.12.2017 
 
 
 

gez. Dietmar Schulze 
Landrat 
 

VERORDNUNG ZUR FESTSETZUNG DES WASSERSCHUTZGEBIETES BRÜSSOW  
VOM 12. DEZEMBER 2017 

 

Auf Grund des § 51 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 und Absatz 2 und des § 52 Absatz 1 des Wasserhaushalts-
gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in Verbindung mit § 15 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 des Brandenburgi-
schen Wassergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. März 2012 (GVBl. I Nr. 20) verordnet der Landkreis 
Uckermark: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 

(1) Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung wird zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Was-
serfassungen des Wasserwerkes Brüssow das in § 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Begünstigter 
ist der Nord-Uckermärkische Wasser- und Abwasserverband. 
(2) Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in den Fassungsbereich (Zone I), in die engere Schutzzone (Zone II) und in 
die weitere Schutzzone (Zone III). 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 

(1) Lage und Größe des Wasserschutzgebietes und der Schutzzonen ergeben sich aus der Beschreibung in der Anlage 
1, der Übersichtskarte in der Anlage 2 und den in Absatz 2 genannten Karten. 
(2) Die Schutzzonen sind in der topografischen Karte im Maßstab 1: 10 000 und außerdem in der Liegenschaftskarte im 
Maßstab 1: 2 500, die aus sechs Blättern besteht, dargestellt. Für die Abgrenzung der Schutzzonen ist die Darstellung in 
der Liegenschaftskarte maßgebend. 
(3) Die in Absatz 2 genannten Karten sind bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Uckermark und im Amt 
Brüssow hinterlegt und können dort während der Dienststunden von jedermann kostenlos eingesehen werden. Diese 
Karten sind mit dem Dienstsiegel des Landkreises Uckermark (Siegelnummer 39) versehen. Eine weitere Ausfertigung 
der Karten befindet sich im Kreisarchiv. 
(4) Veränderungen der Topografie sowie von Flurstücksgrenzen oder -bezeichnungen berühren den räumlichen Gel-
tungsbereich der Schutzzonen nicht. 
 

§ 3 
Schutz der Zone III 

 

In der Zone III sind verboten: 
1. das Düngen mit Gülle, Jauche, Geflügelkot, Festmist, Silagesickersaft, Gärresten, Wirtschaftsdüngern aus pflanzli-

chen Stoffen, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten, Pflanzenhilfsmitteln, gütegesicherten Grünabfall- und Bioabfall-
komposten und Abfällen aus der Herstellung oder Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder sonstigen 
Düngemitteln mit im Sinne des § 2 Nummer 11 der Düngeverordnung wesentlichen Nährstoffgehalten an Stickstoff 
oder Phosphat, 
a) wenn die Düngung nicht im Sinne des § 3 Absatz 1 und 2 sowie § 11 der Düngeverordnung in betriebsspezi-

fisch analysierten zeit- und bedarfsgerechten Gaben oder nicht durch Geräte, die den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen, erfolgt, 

b) wenn die Nährstoffzufuhr auf landwirtschaftlichen oder erwerbsgärtnerischen Nutzflächen schlagbezogen mehr 
als 120 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar pro Düngejahr aus organischen Düngern, ohne Stall- und Lage-
rungsverluste, beträgt,   

c) wenn keine schlagbezogenen Aufzeichnungen über die Zu- und Abfuhr von Stickstoff und Phosphat erstellt und 
mindestens sieben Jahre lang nach Ablauf des Düngejahres aufbewahrt werden, 

d) auf abgeerntetem Ackerland, wenn nicht entsprechend der Anforderungen des § 6 Absatz 9 der Düngeverord-
nung unmittelbar Folgekulturen einschließlich Zwischenfrüchte angebaut werden, 

e) auf landwirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch genutzte Flächen ab dem Zeitpunkt, ab dem die Ernte der letzten 
Hauptfrucht abgeschlossen ist bis 15. Februar, 

f) auf landwirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch genutzten Flächen bei Verwendung von Gülle, Jauche, sonsti-
gen flüssigen organischen oder organisch-mineralischen Düngemitteln, einschließlich Gärresten vom 15. Sep-
tember bis 1. März, 

g) auf Brachland oder stillgelegten Flächen,  
h) auf wassergesättigten, oberflächlich oder in der Tiefe gefrorenen oder schneebedeckten Böden oder 
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i) auf ackerbaulich oder erwerbsgärtnerisch genutzten Flächen mit einem zu erwartenden Flurabstand des 
Grundwassers von 50 Zentimetern oder weniger, 

2. das Lagern oder Ausbringen von Fäkalschlamm oder Klärschlämmen aller Art einschließlich in Biogasanlagen be-
handelte Klärschlämme, Abfällen aus der Herstellung und Verarbeitung nichtlandwirtschaftlicher Erzeugnisse und 
von nicht gütegesicherten Grünabfall- und Bioabfallkomposten, ausgenommen die Kompostierung von aus dem ei-
genen Haushalt oder Garten stammenden Pflanzenabfällen und Ausbringung im Garten, 

3. das Errichten oder Betreiben von Dunglagerstätten, ausgenommen befestigte Dunglagerstätten mit Sickerwasser-
fassung und dichtem Jauchebehälter, der über eine Leckageerkennungseinrichtung verfügt,  

4. das Errichten oder Betreiben von Erdbecken zur Lagerung von Gülle, Jauche,  Silagesickersäften oder von Gärres-
ten aus Biogasanlagen, in denen ausschließlich Gärsubstrate landwirtschaftlicher Herkunft zur Gewinnung von Bio-
gas vergoren werden,                

5. das Errichten, Erweitern oder Betreiben von Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Verwerten von Gülle, Jauche, Sila-
gesickersaft, Gärresten aus Boigasanlagen, in denen ausschließlich Gärsubstrate landwirtschaftlicher Herkunft zur 
Gewinnung von Biogas vergoren werden, oder flüssigem Kompost, ausgenommen Hochbehälter, bei denen Undich-
tigkeiten am Fußpunkt zwischen Behältersohle und aufgehender Wand sofort erkennbar sind und die über eine Le-
ckageerkennungseinrichtung und Sammeleinrichtungen verfügen, wenn der Wasserbehörde 
a) vor Inbetriebnahme,  
b) bei bestehenden Anlagen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Verordnung sowie 
c) wiederkehrend alle fünf Jahre 
ein durch ein unabhängiges fachkundiges Unternehmen geführter Nachweis über die Dichtheit der Sammeleinrich-
tungen vorgelegt wird, 

6. das Lagern von organischen oder mineralischen Düngemitteln auf unbefestigten Flächen oder auf nicht baugeneh-
migten Anlagen, ausgenommen das Lagern von Kompost aus dem eigenen Haushalt oder Garten, 

7. das Errichten oder Betreiben von ortsfesten Anlagen für die Silierung von Pflanzen oder die Lagerung von Silage, 
ausgenommen  
a) Anlagen mit dichtem Silagesickersaft-Sammelbehälter, der über einer Leckageerkennungseinrichtung verfügt, 

und 
b) Anlagen mit Ableitung in Jauche- oder Güllebehälter,  
wenn der Wasserbehörde vor Inbetriebnahme, bei bestehenden Anlagen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung, sowie wiederkehrend alle fünf Jahre ein durch ein unabhängiges fachkundiges Unternehmen ge-
führter Nachweis über die Dichtheit der Behälter und Leitungen vorgelegt wird, 

8. die Silierung von Pflanzen oder Lagerung von Silage außerhalb ortsfester Anlagen, ausgenommen Ballensilage im 
Wickelverfahren, 

9. das Errichten oder Erweitern von Stallungen oder Unterständen für Tierbestände, ausgenommen für die Kleintierhal-
tung zur Eigenversorgung, 

10. die Freilandtierhaltung im Sinne der Anlage 5 Nummer 1, wenn die Ernährung der Tiere nicht im Wesentlichen aus 
der jeweils beweideten Grünlandfläche erfolgt oder wenn die Grasnarbe flächig verletzt wird, ausgenommen Klein-
tierhaltung für die Eigenversorgung,  

11. die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, außer auf erwerbsgärtnerisch, land- oderforstwirtschaftlich genutzten 
Flächen 
a) wenn die  Zulassungs- und Anwendungsbestimmungen eingehalten werden, 
b) wenn der Einsatz durch Anwendung der Allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes auf das 

notwendige Maß beschränkt wird, 
c) wenn flächenbezogenen Aufzeichnungen nach dem Pflanzenschutzgesetz geführt und mindestens sieben Jah-

re lang nach dem Einsatz aufbewahrt werden, 
d) wenn ein Abstand von mehr als 10 Metern zu oberirdischen Gewässern eingehalten wird, 
e) wenn die Anwendung nicht der Bodenentseuchung dient und 
f) wenn die Anwendung nicht auf Dauergrünland und Grünlandbrachen erfolgt, 

12. die Anwendung von Biozidprodukten, insbesondere aus den Produktarten 8, 14, 18 und 19 des Anhangs V der Ver-
ordnung über Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012, wenn ein Eindringen in den Boden oder das Grundwasser nicht 
ausgeschlossen werden kann, außer auf erwerbsgärtnerisch, land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
a) wenn die  Zulassungs- und Anwendungsbestimmungen eingehalten werden, 
b) wenn der Einsatz auf das notwendige Maß beschränkt wird, 
c) wenn flächenbezogenen Aufzeichnungen über den Einsatz geführt und mindestens sieben Jahre lang nach 

dem Einsatz aufbewahrt werden, 
d) wenn ein Abstand von mehr als 10 Metern zu oberirdischen Gewässern eingehalten wird, 
e) wenn die Anwendung nicht der Bodenentseuchung dient und 
f) wenn die Anwendung nicht auf Dauergrünland und Grünlandbrachen erfolgt, 

13. die Beregnung landwirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch genutzter Flächen, wenn die Beregnungshöhe 20 Millime-
ter pro Tag oder 60 Millimeter pro Woche überschreitet, 

14. das Errichten oder Erweitern von Gartenbaubetrieben oder Kleingartenanlagen, ausgenommen Gartenbaubetriebe, 
die in geschlossenen Systemen produzieren, 

15. die Erstanlage von Baumschulen, forstlichen Pflanzgärten, Weihnachtsbaumkulturen sowie von gewerblichem Wein-
, Hopfen-, Gemüse-, Obst- oder Zierpflanzenanbau, ausgenommen Gemüse- und Zierpflanzenanbau unter Glas in 
geschlossenen Systemen und Containerproduktion von Baumschulprodukten auf versiegelten Flächen, 
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16. der Umbruch von Dauergrünland oder von Grünlandbrachen, 
17. der Umbruch von Dauerbrachen in der Zeit vom 1. Juli bis 1. März, ausgenommen bei nachfolgendem Anbau von 

Winterraps, 
18. das Anlegen von Schwarzbrache im Sinne der Anlage 5 Nummer 2, 
19. Erstaufforstungen mit Nadelbaumarten oder Robinien, 
20. die Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart, 
21. Holzerntemaßnahmen, die eine gleichmäßig verteilte Überschirmung von weniger als 60 Prozent des Waldbodens 

oder Freiflächen größer als 1 000 Quadratmeter erzeugen, ausgenommen Femel- oder Saumschläge, 
22. das Einrichten oder Erweitern von Holzlagerplätzen über 100 Raummeter, die dauerhaft oder unter Einsatz von 

Nassholzkonservierung betrieben werden, 
23. Erdaufschlüsse im Sinne des § 49 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes, selbst wenn Grundwasser nicht aufge-

deckt wird, ausgenommen das Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen und die Herstellung von Baugruben 
und Bohrungen, 

24. das Errichten, Erweitern oder Erneuern von  
a) Bohrungen, welche die gering leitende Deckschicht über oder unter dem genutzten Grundwasserleiter verletzen 

können, 
b)  Grundwassermessstellen oder  
c) Brunnen,  
ausgenommen das Erneuern von Brunnen für Entnahmen mit zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 
rechtskräftiger wasserrechtlicher Erlaubnis oder Bewilligung, 

25. das Errichten oder Erweitern von vertikalen Anlagen zur Gewinnung von Erdwärme, 
26. das Errichten oder Erweitern von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, ausgenommen doppel-

wandige Anlagen mit Leckanzeigegerät und ausgenommen Anlagen, die mit einem Auffangraum ausgerüstet sind, 
der das maximal in der Anlage vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen kann, und soweit  
a) in unterirdischen Anlagen für flüssige Stoffe der Wassergefährdungsklasse 1 das für die Anlage maßgebende 

Volumen von 1 000 Kubikmetern beziehungsweise bei festen oder gasförmigen Stoffen der Wassergefähr-
dungsklasse 1 die für die Anlage maßgebende Masse von 1 000 Tonnen, 

b) in oberirdischen Anlagen für flüssige Stoffe der Wassergefährdungsklasse 2 das für die Anlage maßgebende 
Volumen von 100 Kubikmetern beziehungsweise bei festen oder gasförmigen Stoffen der Wassergefährdungs-
klasse 2 die für die Anlage maßgebende Masse von 100 Tonnen, 

c) in unterirdischen Anlagen für flüssige Stoffe der Wassergefährdungsklasse 2 das für die Anlage maßgebende 
Volumen von 10 Kubikmetern beziehungsweise bei festen oder gasförmigen Stoffen der Wassergefährdungs-
klasse 2 die für die Anlage maßgebende Masse von 10 Tonnen, 

d) in oberirdischen Anlagen für flüssige Stoffe der Wassergefährdungsklasse 3 das für die Anlage maßgebende 
Volumen von 10 Kubikmetern beziehungsweise bei festen oder gasförmigen Stoffen der Wassergefährdungs-
klasse 3 die für die Anlage maßgebende Masse von 10 Tonnen, 

e) in unterirdischen Anlagen für flüssige Stoffe der Wassergefährdungsklasse 3 das für die Anlage maßgebende 
Volumen von 1 Kubikmeter beziehungsweise bei festen oder gasförmigen Stoffen der Wassergefährdungsklas-
se 3 die für die Anlage maßgebende Masse von 1 Tonne 

nicht überschritten wird,  
27. der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne des § 62 Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes außerhalb 

von zugelassenen Anlagen, Vorrichtungen und Behältnissen, aus denen ein Eindringen in den Boden nicht möglich 
ist, ausgenommen 
a) der Umgang mit Jauche, Gülle, Silagesickersaft sowie Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im Rahmen ord-

nungsgemäßer Landwirtschaft entsprechend dieser Verordnung sowie  
b) der Umgang mit haushaltsüblichen Kleinstmengen, 

28. das Einleiten oder Einbringen von wassergefährdenden Stoffen im Sinne des § 62 Absatz 3 des Wasserhaushalts-
gesetzes in den Untergrund oder in Gewässer, 

29. das Errichten oder Erweitern von Rohrleitungsanlagen für wassergefährdende Stoffe, ausgenommen Rohrleitungs-
anlagen im Sinne des § 62 Absatz 1 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes, 

30. das Errichten von Anlagen zur behälterlosen Lagerung oder Ablagerung von Stoffen im Untergrund,    
31. das Behandeln, Lagern oder Ablagern von Abfall, tierischen Nebenprodukten oder bergbaulichen Rückständen, 

ausgenommen 
a) die vorübergehende Lagerung in dichten Behältern,  
b) die ordnungsgemäße kurzzeitige Bereitstellung von vor Ort angefallenem Abfall zum Abtransport durch den 

Entsorgungspflichtigen, 
c) die Kompostierung von aus dem eigenen Haushalt oder Garten stammenden Pflanzenabfällen, 

32. das Ein- oder Aufbringen von Abfällen, bergbaulichen Rückständen oder Ersatzbaustoffen in oder auf Böden oder 
deren Einbau in bodennahe technische Bauwerke, 

33. das Errichten von Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln oder Verwenden radioaktiver 
Stoffe im Sinne des Atomgesetzes, ausgenommen für medizinische Anwendungen sowie für Mess-, Prüf- und Re-
geltechnik, 

34. das Errichten von Industrieanlagen zum Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln oder Verwenden 
wassergefährdender Stoffe in großem Umfang, wie zum Beispiel in Raffinerien, Metallhütten oder chemischen Fab-
riken,                                   
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35. das Errichten von Kraftwerken oder Heizwerken, die der Genehmigungspflicht nach Bundesimmissionsschutzrecht 
unterliegen, ausgenommen mit Gas, Sonnenenergie oder Windkraft betriebene Anlagen,  

36. das Errichten von Biogasanlagen,    
37. das Errichten oder Erweitern von Abwasserbehandlungsanlagen, ausgenommen 

a) die Sanierung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen zugunsten des Gewässerschutzes und 
b) Abwasservorbehandlungsanlagen wie Fett-, Leichtflüssigkeits- oder Amalgamabscheider, 

38. das Errichten, Erweitern, Sanieren oder Betreiben von Abwasserkanälen oder -leitungen, wenn hierbei nicht die all-
gemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden, 

39. das Errichten oder Erweitern von Niederschlagswasser- oder Mischwasserentlastungsbauwerken, 
40. das Errichten oder Erweitern von Abwassersammelgruben, ausgenommen 

a) Anlagen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik und 
b) monolithische Sammelgruben aus Beton, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, 

41. das Betreiben oder Unterhalten von Abwassersammelgruben, wenn der Wasserbehörde nicht 
a) vor Inbetriebnahme, 
b) bei bestehenden Anlagen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Verordnung sowie 
c) wiederkehrend alle fünf Jahre 
ein durch ein unabhängiges fachkundiges Unternehmen geführter Nachweis über die Dichtheit vorgelegt wird, 

42. das Errichten, Aufstellen oder Verwenden von Trockentoiletten oder Chemietoiletten, ausgenommen Anlagen mit 
dichtem Behälter, 

43. das Einleiten von Abwasser – mit Ausnahme von Niederschlagswasserabflüssen gering belasteter Herkunftsflächen 
im Sinne der Anlage 5 Nummer 3 – in oberirdische Gewässer, sofern die Einleitung nicht schon zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verordnung wasserrechtlich zugelassen war, 

44. das Ausbringen von Schmutzwasser im Sinne des § 54 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder des § 54 Absatz 1 Satz 2 
des Wasserhaushaltsgesetzes, 

45. das Einleiten oder Versickern von Schmutzwasser im Sinne des § 54 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder des § 54 Ab-
satz 1 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes in den Untergrund oder in das Grundwasser, 

46. das Einleiten oder Versickern von Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Wasser-
haushaltsgesetzes in den Untergrund oder in das Grundwasser, ausgenommen 
a) das breitflächige Versickern von Niederschlagswasserabflüssen von gering belasteten Herkunftsflächen im 

Sinne der Anlage 5 Nummer 3 über die belebte Bodenzone einer ausreichend mächtigen und bewachsenen 
Oberbodenschicht gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder 

b) mit wasserrechtlicher Erlaubnis, 
sofern die Versickerung außerhalb von Altlasten, Altlastenverdachtsflächen oder Flächen mit schädlichen Boden-
veränderungen und nur auf Flächen mit einem zu erwartenden Flurabstand des Grundwassers von 100 Zentimetern 
oder größer erfolgt, 

47. das Anwenden von Auftaumitteln auf Straßen, Wegen oder sonstigen Verkehrsflächen, ausgenommen auf den Lan-
desstraßen L 26 und L 251 sowie bei Extremwetterlagen wie Eisregen,  

48. das Errichten sowie der Um- oder Ausbau von Straßen oder Wegen, wenn hierbei nicht die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten eingehalten werden, 

49. das Errichten von Bahnhöfen oder Schienenwegen der Eisenbahn,                                         
50. das Verwenden von Baustoffen, Böden oder anderen Materialien, die auslaug- und auswaschbare wassergefähr-

dende Stoffe enthalten (zum Beispiel Schlacke, Bauschutt, Teer, Imprägniermittel), für Bau- und Unterhaltungsmaß-
nahmen, zum Beispiel im Straßen-, Wege-, Deich-, Wasser-, Landschafts- oder Tiefbau, 

51. das Einrichten von öffentlichen Freibädern oder Zeltplätzen sowie Camping aller Art, ausgenommen 
a) Einrichtungen mit ordnungsgemäßer Abfall- und Abwasserentsorgung und 
b) das Zelten von Fuß-, Rad-, Reit- und Wasserwanderern abseits von Zelt- und Campingplätzen für eine Nacht, 

52. das Einrichten, Erweitern oder Betreiben von Sportanlagen, ausgenommen Anlagen mit ordnungsgemäßer Abfall- 
und Abwasserentsorgung, 

53. das Errichten von Motorsportanlagen,  
54. das Errichten von Schießständen oder Schießplätzen für Feuerwaffen, ausgenommen Schießstände in geschlosse-

nen Räumen,  
55. das Errichten von Golfanlagen,          
56. das Abhalten oder Durchführen von Märkten, Volksfesten oder Großveranstaltungen außerhalb der dafür vorgese-

henen Anlagen, 
57. das Durchführen von Motorsportveranstaltungen, ausgenommen das Durchfahren auf klassifizierten Straßen, 
58. Bestattungen, 
59. das Errichten von Flugplätzen im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 1 des Luftverkehrsgesetzes,                          
60. das Starten oder Landen motorgetriebener Luftfahrzeuge, mit Ausnahme in Fällen des § 25 Absatz 2 des Luftver-

kehrsgesetzes, 
61. das Errichten von militärischen Anlagen, Standort- oder Truppenübungsplätzen,                                      
62. das Durchführen von militärischen Übungen, ausgenommen das Durchfahren auf klassifizierten Straßen, 
63. Bergbau einschließlich der Aufsuchung oder Gewinnung von Erdöl oder Erdgas,  
64. das Durchführen von Sprengungen, sofern die Gefahr besteht, dass dabei das Grundwasser aufgedeckt wird, 
65. die Neuausweisung von Industriegebieten, 
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66. die Darstellung von neuen Bauflächen oder Baugebieten im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung, wenn darin 
eine Neubebauung bisher unbebauter Gebiete vorgesehen wird, 

67. die Festsetzung von neuen Baugebieten im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung, ausgenommen 
a) Gebiete, die im zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung gültigen Flächennutzungsplan als Bauflä-

chen oder Baugebiete dargestellt sind, und                                                         
b) die Überplanung von Bestandsgebieten, wenn dies zu keiner wesentlichen Erhöhung der zulässigen Grundflä-

che im Sinne des § 19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung führt.                               
  

§ 4 
Schutz der Zone II 

 

Die Verbote der Zone III gelten auch in der Zone II. In der Zone II sind außerdem verboten: 
1. das Düngen mit Gülle, Jauche, Festmist, Gärresten, Wirtschaftsdüngern aus pflanzlichen Stoffen, Bodenhilfsstoffen, 

Kultursubstraten, Pflanzenhilfsmitteln, gütegesicherten Grünabfall- oder Bioabfallkomposten, Abfällen aus der Her-
stellung oder Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder sonstigen organischen Düngern sowie die Anwen-
dung von Silagesickersaft, 

2. das Errichten oder Betreiben von Dunglagerstätten,  
3. das Errichten oder Betreiben von Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Verwerten von Gülle, Jauche, Silagesickersaft, 

Gärresten und flüssigem Kompost,                                                     
4. die Silierung von Pflanzen oder Lagerung von Silage, 
5. die Freilandtierhaltung im Sinne der Anlage 5 Nummer 1, ausgenommen Kleintierhaltung für die Eigenversorgung, 

sofern diese bereits bei Inkrafttreten dieser Verordnung ausgeübt wurde, 
6. die Beweidung, 
7. die Anwendung von Biozidprodukten außerhalb geschlossener Gebäude oder von Pflanzenschutzmitteln, 
8. die Beregnung landwirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch genutzter Flächen,  
9. das Errichten, Erweitern oder Erneuern von Dränungen oder Entwässerungsgräben, 
10. der Einsatz von forstwirtschaftlichen Kraftfahrzeugen abseits von Straßen, Wegen oder forstwirtschaftlichen Rücke-

gassen, 
11. das Vergraben, Lagern oder Ablagern von Tierkörpern oder Teilen davon, 
12. das Errichten oder Betreiben von Wildfütterungen, Kirrungen oder Luderplätzen, 
13. das Errichten oder Betreiben von Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln oder Verwen-

den wassergefährdender Stoffe,                                                 
14. der Einsatz von mineralischen Schmierstoffen zur Verlustschmierung oder von mineralischen Schalölen, 
15. das Lagern, Abfüllen oder Umschlagen wassergefährdender Stoffe, ausgenommen haushaltsübliche Kleinstmen-

gen,     
16. das Befahren mit Fahrzeugen mit wassergefährdender Ladung, nachdem die Anordnung des entsprechenden Vor-

schriftzeichens 269 durch die Straßenverkehrsbehörde erfolgte, 
17. das Errichten oder Erweitern von Transformatoren oder Stromleitungen mit flüssigen wassergefährdenden Kühl- o-

der Isoliermitteln, 
18. das Behandeln, Lagern oder Ablagern von Abfall, bergbaulichen Rückständen oder tierischen Nebenprodukten, 

ausgenommen 
a) die ordnungsgemäße kurzzeitige Bereitstellung von in der Zone II angefallenem Abfall zum Abtransport durch 

den Entsorgungspflichtigen und 
b) die Kompostierung von aus dem eigenen Haushalt oder Garten stammenden Pflanzenabfällen, 

19. der Umgang mit radioaktiven Stoffen im Sinne des Atomgesetzes, 
20. das Errichten, Erweitern, Sanieren oder Betreiben von Abwasserkanälen oder -leitungen, ausgenommen Anlagen, 

die zur Entsorgung vorhandener Bebauung dienen und wenn hierbei die allgemein anerkannten Regeln der Technik 
eingehalten werden,   

21. das Errichten, Erweitern oder Betreiben von Abwassersammelgruben, 
22. das Errichten, Aufstellen oder Verwenden von Trockentoiletten oder Chemietoiletten, 
23. das Einleiten oder Versickern von Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Wasser-

haushaltsgesetzes in den Untergrund oder in das Grundwasser, ausgenommen das breitflächige Versickern von 
Niederschlagswasserabflüssen gering belasteter Herkunftsflächen im Sinne der Anlage 5 Nummer 3 über die beleb-
te Bodenzone einer mindestens 20 Zentimeter mächtigen und bewachsenen Oberbodenschicht, 

24. das Errichten sowie der Um- oder Ausbau von Straßen, Wegen oder sonstigen Verkehrsflächen, ausgenommen  
a) Baumaßnahmen an vorhandenen Straßen zur Anpassung an den Stand der Technik und zur Verbesserung der 

Verkehrssicherheit unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik, 
b) der Um- und Ausbau von Geh- oder Radwegen mit breitflächiger Versickerung der Niederschlagswasserabflüs-

se über die belebte Bodenzone einer mindestens 20 Zentimeter mächtigen und bewachsenen Oberboden-
schicht, 

25. das Errichten von öffentlichen Freibädern oder Zeltplätzen sowie Camping aller Art,                          
26. das Errichten oder Betreiben von Sportanlagen,   
27. das Abhalten oder Durchführen von Sportveranstaltungen, Märkten, Volksfesten oder Großveranstaltungen, 
28. das Errichten von Baustelleneinrichtungen oder Baustofflagern, 
29. das Durchführen von Bohrungen, ausgenommen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für das Grundwasser unter 

Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen zum Grundwasserschutz, 
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30. das Durchführen von unterirdischen Sprengungen, 
31. das Errichten oder Erweitern von baulichen Anlagen, ausgenommen Veränderungen in Gebäuden und Instandhal-

tungsmaßnahmen. 
 

§ 5 
Schutz der Zone I 

 

Die Verbote der Zonen III und II gelten auch in der Zone I. In der Zone I sind außerdem verboten: 
1. das Betreten oder Befahren, 
2. landwirtschaft-, forstwirtschaft- oder gartenbauliche Nutzung, 
3. Veränderungen oder Aufschlüsse der Erdoberfläche. 

 

§ 6 
Maßnahmen zur Wassergewinnung 

 

Die Verbote des § 3 Nummer 24, 43 und 45, des § 4 Nummer 15, 19, 28 bis 31 sowie des § 5 Nummer 1 und 3 gelten 
nicht für Maßnahmen zur Wassergewinnung, die durch diese Verordnung geschützt ist.  
 

§ 7 
Widerruf von Befreiungen 

 

(1) Befreiungen nach § 52 Absatz 1 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes sind widerruflich und bedürfen der Schrift-
form. Abweichend von Satz 1 ist eine Befreiung von den Verboten gemäß § 3 Nummer 65, 66 und 67 nicht widerruflich. 
(2) Im Fall des Widerrufs einer Befreiung kann die untere Wasserbehörde vom Grundstückseigentümer verlangen, dass 
der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der Wasser-
versorgung, erfordert. 
 

§ 8 
Sicherung und Kennzeichnung des Wasserschutzgebiete s 

 

(1) Die Zone I ist vom Begünstigten auf Anordnung der unteren Wasserbehörde gegen unbefugtes Betreten, zum Bei-
spiel durch eine Umzäunung, zu sichern. 
(2) Der Begünstigte hat auf Anordnung der unteren Wasserbehörde zur Kennzeichnung des Wasserschutzgebietes im 
Bereich öffentlicher Verkehrsflächen bei der Straßenverkehrsbehörde die Anordnung des Richtzeichens 354 und des 
Vorschriftzeichens 269 zu beantragen und im Bereich nichtöffentlicher Flächen in Abstimmung mit der Gemeinde nicht-
amtliche Hinweiszeichen aufzustellen. 
 

§ 9 
Duldungspflichten 

 

(1) Die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten von Grundstücken im Wasserschutzgebiet haben die Überwachung des 
Wasserschutzgebietes, insbesondere hinsichtlich der Beachtung dieser Verordnung und der nach ihr getroffenen Anord-
nungen, sowie das Beobachten der Gewässer und des Bodens durch die zuständigen Wasserbehörden, den Begünstig-
ten oder deren Beauftragte zu dulden. 
(2) Die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten von Grundstücken im Wasserschutzgebiet sind auf Anordnung der unte-
ren Wasserbehörde verpflichtet, 
1. das Errichten und Unterhalten von Einrichtungen zur Sicherung der Zone I gegen unbefugtes Betreten, 
2. das Aufstellen, Unterhalten und Beseitigen von Hinweis-, Warn-, Gebots- und Verbotszeichen, 
3. das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete der zuständigen Behörden, den Begünstigten oder deren Beauf-

tragte zum Beobachten, Messen und Untersuchen des Grundwassers und zur Entnahme von Boden- und Vegetati-
onsproben sowie 

4. das Anlegen und Betreiben von Grundwassermessstellen 
zu dulden. Die Anordnung erfolgt durch schriftlichen Bescheid gegenüber den betroffenen Eigentümern oder Nutzungs-
berechtigten. Soweit bergrechtliche Belange berührt sind, ergeht die Entscheidung im Benehmen mit der zuständigen 
Bergbehörde. 
(3) Auf Verlangen der Wasserbehörde ist Einsicht in die Aufzeichnungen nach § 3 Nummer 1 Buchstabe c, Nummer 11 
Buchstabe c und Nummer 12 Buchstabe c dieser Verordnung zu gewähren oder diese unverzüglich vorzulegen. 
 

§ 10 
Übergangsregelung 

 

(1) Für bei Inkrafttreten dieser Verordnung errichtete und betriebene Anlagen gilt das Verbot des Betreibens gemäß § 3 
Nummer 3, 4 und 7 nach einem Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung. 
(2) Für bei Inkrafttreten dieser Verordnung bestehende Einleitungen oder Versickerungen von Niederschlagswasserab-
flüssen von mittel oder hoch belasteten Herkunftsflächen in den Untergrund ohne wasserrechtliche Erlaubnis gilt das 
Verbot des § 3 Nummer 46 nach einem Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung. 
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§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 103 Absatz 1 Nummer 7a des Wasserhaushaltsgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig eine nach den §§ 3, 4 oder 5 verbotene Handlung ohne eine Befreiung gemäß § 52 Absatz 1 Satz 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes vornimmt, ausgenommen das Verbot nach § 4 Nummer 16. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  
 

Prenzlau, den 12. Dezember 2017 
 

Der Landrat des Landkreises Uckermark 
 
 

gez. Dietmar Schulze 
 

                                                                                                                                                                                  Anlage 1 
(zu § 2 Absatz 1) 

 

Abgrenzung der Schutzzonen                   
 

1. Vorbemerkung 
 

Das Wasserwerk Brüssow des Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverbandes befindet sich am südöstlichen 
Stadtrand der Stadt Brüssow, östlich hinter der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die Wasserfassungen liegen direkt auf dem 
Wasserwerksgelände (Brunnen 12, 4 und 11) bzw. ca. 150 m südlich des Wasserwerkes (Brunnen 10).  
Hinweis: Alle in der Anlage 1 genannten Nord- und Ostwerte sind UTM Koordinaten im System ETRS 89. 
Die im Folgenden genannten Verkehrswege und Fließgewässer sind selbst nicht Bestandteil der Schutzzonen, soweit sie 
deren Begrenzung bilden. 
 

2. Fassungsbereich (Zone I) 
 

Die Grenzen der Zonen I verlaufen als Kreise mit einem Radius von 10 m um die Brunnenstandorte als Mittelpunkte.  
In der nachfolgenden Tabelle werden die Brunnen aufgeführt, die die Ausgangspunkte der vorstehenden Beschreibung 
der Zonen I bilden. 

Brunnennummer Ost-Wert (m) Nord-Wert (m) 

Brunnen 4 3442092 5916762 

Brunnen 10 3442082 5916627 

Brunnen 11 3442149 5916754 

Brunnen 12 3442064 5916753 

Folgende Flurstücke werden von den Zonen I teilweise erfasst:  
Gemarkung Brüssow, Flur 1, Flurstücke 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 157, 158/1, 163/1, 164/2 und 555 sowie 151/2, 556, 
561 und 565                      
 

3. Engere Schutzzone (Zone II) 
 

Die inneren Grenzen der Zonen II verlaufen  entlang der Grenzen der Zonen I. 
Die der äußeren Grenzen der Zonen II verlaufen als Kreise mit einem Radius von 50 m um die Brunnenstandorte als Mit-
telpunkte, wobei sich die Zonen II zwischen den Brunnen 12, 4 und 11 überlappen.   
Folgende Flurstücke liegen vollständig oder teilweise (tw.) in der Schutzzone II: 
Gemarkung Brüssow, Flur 1, Flurstücke 146 (tw), 151/1,151/2 (tw), 153/1 (tw), 155 (tw), 156/3, 156/4 (tw), 156/5, 156/6, 
157 (tw), 158/1, 158/2 (tw), 163/1, 164/2, 167(tw), 554 (tw), 555 (tw), 556, 557 (tw), 558 (tw), 559 (tw), 560, 561 (tw), 563 
(tw), 564(tw) und 565 sowie Flur 9, Flurstück 25 (tw) 
 

4. Weitere Schutzzone Zone III 
 

Die Schutzzone III liegt vollständig innerhalb der Gemarkung Brüssow und erstreckt sich jeweils teilweise über Flur 1, 4, 
6 und 8 sowie vollständig über Flur 7 und 9. 
Die Beschreibung der äußeren Grenze der Zone III beginnt östlich vom Wasserwerk,  am Eckpunkt in Flurstück 555, Flur 
1, Gemarkung Brüssow  an der bewirtschafteten Feldkante mit den Koordinaten O: 3442249 N: 5916796 (Anfangspunkt). 
Von dort verläuft die äußere Grenze der Zone III im Uhrzeigersinn ca. 338 m in südsüdwestlicher Richtung entlang der 
Feldkante bis an den südöstlichen Eckpunkt des Flurstückes 145 der Flur 1, von dort ca. 57 m in südlicher Richtung ent-
lang der östlichen Flurstücksgrenze Flurstück 144/2, Flur 1 bis zum südöstlichen Eckpunkt dieses Flurstückes, dann ca. 
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15 m im westliche Richtung bis zum Flurstück 144/1, Flur 1, von dort entlang der östlichen und südlichen Flurstückgrenze 
bis zur Rudolf-Breitscheid-Str. und die Kreuzung überqueren, von dort ca. 253 m den Hammelstaller Weg in Richtung 
Hammelstall bis zu einem Punkt mit den Koordinaten O: 3441766 N: 5916251 (südöstlicher Eckpunkt des Flurstückes 
425, Flur 1), von dort 45 m in westliche Richtung entlang der Flurstücksgrenze bis zum südwestlichen Eckpunkt des Flur-
stückes 425, Flur 1 mit den Koordinaten O: 3441721 N: 5916245, von dort ca. 100 m auf einer gedachten geraden Linie 
bis zum östlichen Eckpunkt des Flurstückes 429, Flur 1, dann entlang nordöstlichen Flurstücksgrenze der Flurstücke 429 
und 428, Flur 1, dann entlang der südlichen und westlichen Flurstücksgrenze des Flurstückes 427, Flur 1, dann den 
Moorschen Weg überqueren bis zu dem Punkt mit den Koordinaten O: 3441487 N: 5916408 dann nach links die nördli-
che Straßenseite des Moorschen Weges entlang dem Feldrand ca. 766 m in südwestlicher Richtung bis an eine betonier-
te Feldauffahrt mit den Koordinaten O: 3440786 N: 5916119, von dort ca. 155m in nordwestliche Richtung bis zur Ost-
spitze eines nach links verlaufenden Baumbewuchses mit den Koordinaten O: 3440723 N: 5916262, von dort ca. 710 m 
entlang dem Feldrand in westliche Richtung bis zu einem Punkt mit den Koordinaten O: 3440098 N: 5916287, dort den 
Baumbestand in nordöstlicher Richtung ca. 65 m durchqueren bis zum nächsten Feldrand, von dort ca. 270 m den Feld-
rand entlang in nordwestlicher Richtung bis an die nördliche Spitze des Baumbestandes mit den Koordinaten O: 3439949 
N: 5916525 (westlicher Eckpunkt des Flurstückes 463, Flur 1), von dort das Feld ca. 260 m in nordöstlicher Richtung 
queren bis zur Südspitze der Bladerwiese, von dort den Feldrand ca. 268 m entlang in nordöstlicher Richtung bis zu ei-
nem Punkt mit den Koordinaten O:3440378 N: 5916789, von dort den Baumbewuchs in nordöstlicher Richtung ca. 156 m 
durchqueren bis zum nordwestlichen Eckpunkt des Flurstückes 479, von dort ca. 147 m entlang eine Baumreihe in nord-
östlicher Richtung, am Ende der Baumreihe ca. 30 m in östlicher Richtung bis an den Feldrand, weiter den Feldrand ca. 
243 m in nordöstlicher Richtung entlang bis zur nördlichen Spitze des Brachlandes mit den Koordinaten O: 3440682 N: 
5917231, von dort ca. 150 m das Feld in nordöstlicher Richtung queren bis zur südlichen Spitze eines Brachlandes mit 
den Koordinaten O: 3440816 N: 5917313, von dort den Feldrand ca. 175 m entlang in nordöstlicher Richtung, von dort 
weiter den Feldrand ca. 500 m entlang in ostsüdöstlicher Richtung bis zum Gartenweg, diesen queren auf die Ostseite 
und weiter ca. 192 m in nordöstliche Richtung (Richtung Prenzlauer Straße) bis an den westlichen Eckpunkt des Flurstü-
ckes 94/9, Flur 1, von dort in östlicher Richtung entlang der südlichen Flurstücksgrenze des Flurstückes 94/9 bis an den 
westlichen Eckpunkt des Flurstückes 94/2, weiter entlang der westlichen und danach der nördlichen Flurstücksgrenze 
des Flurstückes 94/2 bis zum südlichen Eckpunkt des Flurstückes 94/1, von dort entlang der östlichen Flurstücksgrenze 
bis zur Prenzlauer Straße (L 26), von dort die Prenzlauer Straße ca. 75 m stadteinwärts  bis zur Straße Alter Sportplatz, 
dann die Prenzlauer Straße (L 26) diagonal queren zum westlichen Eckpunkt des Grundstückes Prenzlauer Straße 12 
(Flur 1, Flurstück 32/1), weiter entlang der westlichen und nordöstlichen Grundstücksgrenze bis zum östlichen Eckpunkt 
des Flurstückes 32/1, von dort den Weg (Flurstück 544) diagonal queren zum nördlichen Eckpunkt des Flurstückes 23/6, 
Flur 1, weiter entlang der Grundstücksgrenze zum östlichen Eckpunkt des Flurstückes 23/6, von dort die Einfahrt (Flur-
stück 545) diagonal in östlicher Richtung queren zum nördlichen Eckpunkt des Grundstückes Prenzlauer Straße 5 (Flur-
stück 29), weiter entlang der nordöstlichen Grundstücksgrenzen der Flurstücke 29, 28, 27 und 24/2 der Flur 1 bis zur 
Amtsstraße, dann die Amtsstraße queren und dann in nordnordöstlicher Richtung entlang der Flurstücksgrenze bis zum 
nördlichen Eckpunkt des Flurstückes 4 der Flur 8, von dort in ostsüdöstlicher Richtung bis zur Puschkinstraße, die 
Puschkinstraße diagonal in östlicher Richtung queren zum nördlichen Eckpunkt des Grundstückes Puschkinstraße 6, von 
dort entlang der nordöstlichen Flurstücksgrenze des Flurstückes 38 der Flur 8 bis zur Rudolf-Breitscheid-Str., die Rudolf-
Breitscheid-Str. queren zum südlichen Eckpunkt des Grundstücks Rudolf- Breitscheid-Str. 43, weiter in östlicher Richtung 
entlang der Flurstücksgrenze der Flurstücke 35 und 34 der Flur 8, von diesem Eckpunkt des Flurstückes 514 der Flur 6 
mit den Koordinaten O: 3442119 und N: 5917081 in einer gedachten Linie in ostsüdöstlicher Richtung bis zum nördlichen 
Eckpunkt des Flurstückes 518 mit den Koordinaten O: 3442226 und N: 5917009, von dort in östlicher Richtung entlang 
der nordöstlichen Flurstücksgrenze der Flurstücke 518 und 515 und weiter in südlicher Richtung entlang der östlichen 
Flurstücksgrenze bis zum südlichen Eckpunkt des Flurstückes 515, von dort in gedachter Linie in südlicher Richtung bis 
zum Anfangspunkt der Beschreibung der äußeren Grenze der Zone III, dem östlich des Wasserwerkes gelegenen Eck-
punkt in Flurstück 555, Flur 1, Gemarkung Brüssow  an der bewirtschafteten Feldkante mit den Koordinaten O: 3442249 
und N: 5916796. 
 

5. Größe des Wasserschutzgebietes 
 

Schutzzone I     ca. 1.249 m²      Schutzzone II   ca. 22.609 m² 
Schutzzone III   ca. 1.751.363 m²      Wasserschutzgebiet gesamt ca. 177,5 ha 
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Anlage 5 
Begriffsbestimmungen 

1. Freilandtierhaltung“ liegt vor, wenn Nutztiere im Freien gehalten werden. 
2. Schwarzbrache ist gepflügter Ackerboden ohne Einsaat einer nachfolgenden Zwischen- oder Hauptfrucht, soweit 

dies nicht fruchtfolge- oder witterungsbedingt ausgeschlossen ist. 
3. Niederschlagswasserabflüsse gering belasteter Herkunftsflächen stammen zum Beispiel von: 

- Gründächern, Wiesen oder Kulturland mit möglichem Niederschlagsabfluss in das Entwässerungssystem, 
- Dachflächen mit keinen oder nur geringen Anteilen aus unbeschichteten Metallen (Kupfer, Zink, Blei), 
- Terrassenflächen in Wohngebieten oder mit diesen vergleichbaren Gewerbegebieten, 
- Rad- oder Gehwegen in Wohngebieten oder außerhalb des Spritz- und Sprühfahnenbereiches von Straßen (Ab-

stand über 3 Meter), 
- Hofflächen oder PKW-Parkplätzen in Wohngebieten oder mit diesen vergleichbaren Gewerbegebieten, 
- wenig befahrenen Verkehrsflächen (bis zu 2 000 Kraftfahrzeuge in 24 Stunden), wie Anlieger- oder Erschlie-

ßungsstraßen in Wohngebieten oder mit diesen vergleichbaren Gewerbegebieten sowie verkehrsberuhigten Be-
reichen. 

 
 

Verfügung zur Umstufung der Kreisstraße K 7315, Abs chnitt 020 
 

 

Aufgrund ihrer tatsächlichen Verkehrsbedeutung wird die Kreisstraße K 7315, Abschnitt 020, vom Netzknoten 2749013 
bis zur Gemarkungsgrenze Oberuckersee  in der Länge von 130 m (vgl. Anlage) zur Gemeindestraße abgestuft.   
 

Rechtsgrundlage hierfür ist das Brandenburgische Straßengesetz (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Juli 2009 (GVBl.I/09, [Nr. 15], S.358), zuletzt geändert am 4. Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 27]). 
 

Gemäß §§ 3 und 7 BbgStrG wird die hiermit verfügte Umstufung mit der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck 
ab dem 01. April 2018 wirksam.  
 

Künftige Trägerin der Straßenbaulast für diesen Abschnitt wird die Gemeinde Gramzow im Amt Gramzow sein. 
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Rechtsbehelfsbelehrung   
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist beim Landrat des Landkreises Uckermark, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.  
 

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit ei-
ner qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des Signaturgesetzes zu versehen. Bei der Verwendung der elektro-
nischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet www.uckermark.de aufge-
führt sind. 
 

11.12.17 
 
 

gez. Dietmar Schulze 
Landrat                        Siegel  
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